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Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes und  
weiterer Rechtsvorschriften

vom 24. Juli 2020

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Bayerischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes

Das Bayerische Sicherheitsüberprüfungsgesetz 
(BaySÜG) vom 27. Dezember 1996 (GVBl. S. 509, BayRS  
12-3-I), das zuletzt durch § 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 
27. April 2020 (GVBl. S. 236) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Bayerisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz  
(BaySÜG)“.

2. Das Inhaltsverzeichnis wird gestrichen.

3. Art. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden nach dem Wort „(Sicherheits-
überprüfung)“ die Wörter „sowie den Schutz von 
Verschlusssachen“ eingefügt.

b) In Abs. 2 Nr. 1 wird das Wort „geheimhaltungs-
bedürftigte“ durch das Wort „geheimhaltungs-
bedürftige“ ersetzt.

4. Art. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 3 wird die Angabe „bzw.“ durch ein 
Komma ersetzt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird das Wort „Ausfall“ durch das 
Wort „Beeinträchtigung“ ersetzt.

bb) In Nr. 2 wird das Wort „Zerstörung“ durch 
das Wort „Beeinträchtigung“ ersetzt.

c) In Abs. 3 werden die Wörter „Ausfall oder schwe-
re Beschädigung“ durch das Wort „Beeinträchti-
gung“ ersetzt.

5. Art. 4 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „(Betroffener)“ durch 
die Wörter „(betroffene Person)“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Die Sicherheitsüberprüfung bedarf der 
schriftlichen Zustimmung der betroffenen 
Person.“

cc) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„4Auf eine Sicherheitsüberprüfung nach die-
sem Gesetz kann verzichtet werden, wenn 
für die betroffene Person innerhalb der letz-
ten fünf Jahre eine gleich- oder höherwer-
tige Überprüfung abgeschlossen wurde, 
ohne dass ein Sicherheitsrisiko festgestellt 
worden ist.“

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) 1In die Sicherheitsüberprüfung nach 
Art. 11 oder Art. 12 sind einzubeziehen (mitbe-
troffene Person):

1. die volljährige Ehegattin oder der volljährige 
Ehegatte der betroffenen Person,

2. die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner 
der betroffenen Person oder

3. die volljährige Partnerin oder der volljährige 
Partner, mit der oder dem die betroffene Per-
son in einer auf Dauer angelegten Gemein-
schaft lebt (Lebensgefährtin oder Lebensge-
fährte).

2Über Ausnahmen entscheidet die zuständige 
Stelle. 3Die Einbeziehung bedarf der schriftlichen 
Zustimmung der in Satz 1 genannten Person. 
4Begründet die betroffene Person einen Perso-
nenstand im Sinn von Satz 1 während oder nach 
der Sicherheitsüberprüfung, hat sie die zustän-
dige Stelle unverzüglich zu unterrichten. 5Das 
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Gleiche gilt, wenn die Volljährigkeit der Ehegattin 
oder des Ehegatten, der Lebensgefährtin oder 
des Lebensgefährten während oder nach der  
Sicherheitsüberprüfung eintritt.“

6. Art. 5 wird wie folgt gefasst:

„Art. 5

Zuständigkeit

(1) 1Zuständige Stellen für die Sicherheitsüber-
prüfung sind

1. die in Art. 2 Abs. 1 Satz 1 genannten Stellen, die 
einer Person eine sicherheitsempfindliche Tätig-
keit zuweisen oder sie dazu ermächtigen wollen, 
vorbehaltlich der Nr. 2,

2. die staatlichen Mittelbehörden auch für den ihnen 
nachgeordneten Bereich,

3. bei politischen Parteien im Sinn von Art. 21 GG 
sowie deren Stiftungen die Parteien selbst.

2Weitere Abweichungen von Satz 1 Nr. 1 kann die 
zuständige oberste Staatsbehörde anordnen. 3Mit-
wirkende Behörde bei der Sicherheitsüberprüfung ist 
das Landesamt für Verfassungsschutz, soweit nicht 
das Staatsministerium des Innern, für Sport und In-
tegration im Einzelfall die Mitwirkung einer anderen 
Verfassungsschutzbehörde veranlasst.

(2) Die Aufgaben der zuständigen Stelle sind 
von einer von der Personalverwaltung, der oder dem 
behördlichen Datenschutzbeauftragten und der An-
sprechperson für Korruptionsprävention getrennten 
Organisationseinheit wahrzunehmen.

(3) Das Landesamt für Verfassungsschutz ist

1. für seine Beschäftigten und Personen, die sich 
dort um eine Einstellung in den öffentlichen 
Dienst bewerben,

2. für andere betroffene Personen, wenn diese 
dort mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit 
nach Art. 3 Abs. 1 betraut werden sollen,

zuständige Stelle und mitwirkende Behörde zugleich, 
sofern nicht das Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration in Bezug auf Nr. 1 eine abwei-
chende Regelung trifft oder das Landesamt für Ver-
fassungsschutz für die in Nr. 2 genannten Personen 
seine alleinige Zuständigkeit nach Art und Dauer der 
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit für entbehrlich hält.“

7. Art. 6 wird wie folgt gefasst:

„Art. 6

Geheimschutzbeauftragter

1Die nach Art. 5 Abs. 1 und 3 zuständigen Stel-
len bestellen zur Erfüllung ihrer Aufgaben einen 
Geheimschutzbeauftragten sowie eine zu dessen 
Vertretung berechtigte Person. 2Soweit ein Ge-
heimschutzbeauftragter nicht bestellt wird, nimmt 
die Dienststellenleitung die Aufgaben des Geheim-
schutzbeauftragten wahr. 3Der Geheimschutzbeauf-
tragte nimmt auch die Aufgaben des vorbeugenden 
personellen Sabotageschutzes im Sinn des Art. 1 
Abs. 2 Nr. 2 wahr.“

8. Art. 7 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Verschlusssachen können auch Produkte und 
die dazugehörenden Dokumente sowie Mittel zur 
Entschlüsselung, Verschlüsselung und Übertra-
gung von Informationen sein (Kryptomittel).“

b) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt:

„(1a) 1Von einer Verschlusssache dürfen nur 
Personen Kenntnis erhalten, die auf Grund ih-
rer Aufgabenerfüllung Kenntnis haben müssen. 
2Keine Person darf über eine Verschlusssache 
umfassender oder eher unterrichtet werden als 
dies aus Gründen der Aufgabenerfüllung not-
wendig ist.“

c) In Abs. 2 werden die Wörter „Eine Verschluß-
sache ist“ durch die Wörter „Verschlusssachen 
werden entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit 
von einer Stelle im Sinn des Art. 2 Abs. 1 Satz 1 
oder auf deren Veranlassung in folgende Ge-
heimhaltungsgrade eingestuft:“ ersetzt.

d) Die folgenden Abs. 3 und 4 werden angefügt:

„(3) Wer auf Grund dieses Gesetzes oder 
sonst in berechtigter Weise Zugang zu einer Ver-
schlusssache erlangt,

1. ist zur Verschwiegenheit über die ihm da-
durch zur Kenntnis gelangten Informationen 
verpflichtet und 

2. hat durch Einhaltung der Schutzmaßnah-
men, die auf Grund dieses Gesetzes oder 
durch Verwaltungsvorschriften getroffen 
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worden sind, dafür Sorge zu tragen, dass 
keine unbefugte Person Kenntnis von der 
Verschlusssache erlangt.

(4) 1Behörden und sonstige öffentliche Stel-
len im Sinn des Art. 2 Abs. 1 Satz 1 sind ver-
pflichtet, Verschlusssachen durch Maßnahmen 
des materiellen Geheimschutzes so zu schüt-
zen, dass Durchbrechungen ihrer Vertraulichkeit 
entgegengewirkt wird, und darauf hinzuwirken, 
dass solche Versuche erkannt und aufgeklärt 
werden können. 2Dies gilt auch für die Weiter-
gabe von Verschlusssachen an nicht-öffentliche 
Stellen. 3Die eine Verschlusssache herausge-
bende Stelle kann weitere Vorgaben zum Schutz 
der Verschlusssachen treffen.“ 

9. Art. 8 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) 1Im Sinn dieses Gesetzes liegt ein Sicher-
heitsrisiko vor, wenn tatsächliche Anhaltspunkte  
Folgendes begründen:

1. Zweifel an der Zuverlässigkeit der betroffenen 
Person bei der Wahrnehmung einer sicherheits-
empfindlichen Tätigkeit,

2. eine besondere Gefährdung der betroffe-
nen Person, insbesondere die Besorgnis der  
Erpressbarkeit, bei möglichen Anbahnungs- 
oder Werbungsversuchen

a) ausländischer Nachrichtendienste,

b) von Vereinigungen im Sinn der §§ 129 bis 
129b des Strafgesetzbuches oder

c) extremistischer Organisationen, die Bestre-
bungen im Sinn des Art. 3 des Bayerischen 
Verfassungsschutzgesetzes verfolgen

oder

3. Zweifel am Bekenntnis der betroffenen Person 
zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
im Sinn des Grundgesetzes oder am jederzeiti-
gen Eintreten für deren Einhaltung.

2Ein Sicherheitsrisiko kann auch auf Grund tatsäch-
licher Anhaltspunkte nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 im Hin-
blick auf die mitbetroffene Person vorliegen.“ 

10. Art. 9 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „des Betroffenen und 
gegebenenfalls der einbezogenen Person“ durch 

die Wörter „der betroffenen Person“ ersetzt.

b) Satz 2 wird durch die folgenden Sätze 2 und 3 
ersetzt:

„2Art. 4 Abs. 2 Satz 1 bis 5 gilt entsprechend. 
3Art. 16 Abs. 4 bleibt unberührt.“

11. Art. 10 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 wird das Wort „oder“ durch einen 
Punkt ersetzt.

bb) Nr. 3 wird aufgehoben.

b) In Abs. 2 wird das Wort „Absatz“ durch die Anga-
be „Abs.“ ersetzt.

c) Folgender Abs. 3 wird angefügt:

„(3) Wird eine Stelle neu als sicherheitsemp-
findlich im Sinn des Art. 3 Abs. 4 eingestuft, ist 
für die dort tätigen Personen unverzüglich die 
Sicherheitsüberprüfung nach Abs. 1 Nr. 2 durch-
zuführen.“

12. Art. 13 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Wörter „Der Betroffe-
ne“ durch die Wörter „Die betroffene Person“  
ersetzt. 

b) In Satz 3 werden nach den Wörtern „Personen 
oder“ die Wörter „öffentlichen und“ eingefügt.

13. Art. 14 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Halbsatz 1 werden die Wörter 
„beim Betroffenen oder bei dem 
in die Sicherheitsüberprüfung ein-
bezogenen Ehegatten oder Le-
benspartner“ durch die Wörter „bei 
der betroffenen oder mitbetroffenen 
Person“ ersetzt.

bbb) Halbsatz 2 wird aufgehoben.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „des Betroffe-
nen oder seines Ehegatten oder Lebenspart-
ners“ durch die Wörter „der betroffenen oder 
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mitbetroffenen Person“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird durch die folgenden Sätze 1 und 2  
ersetzt: 

„1Die zuständige Stelle fragt zur Feststellung 
einer hauptamtlichen oder inoffiziellen Tä-
tigkeit der betroffenen oder mitbetroffenen 
Person für den Staatssicherheitsdienst der 
Deutschen Demokratischen Republik bei 
dem Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemali-
gen Deutschen Demokratischen Republik 
an, wenn die betroffene oder mitbetroffene 
Person vor dem 1. Januar 1970 geboren 
ist und im Gebiet der Deutschen Demokra-
tischen Republik wohnhaft war oder wenn 
Anhaltspunkte für eine Tätigkeit für den 
Staatssicherheitsdienst der Deutschen De-
mokratischen Republik vorliegen. 2Die An-
frage bezieht sich auch auf Hinweise über 
frühere Verbindungen zu einem ausländi-
schen Nachrichtendienst.“

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

14. Art. 15 wird wie folgt gefasst:

„Art. 15

Sicherheitserklärung

(1) 1In der Sicherheitserklärung sind von der be-
troffenen Person anzugeben:

1. Namen, auch frühere, Vornamen, auch frühere,

2. Geburtsdatum, Geburtsort,

2a. Geschlecht,

3. Staatsangehörigkeit, auch frühere und weitere 
Staatsangehörigkeiten,

4. Familienstand und das Bestehen einer auf Dau-
er angelegten Gemeinschaft,

5. Wohnsitze und Aufenthalte von längerer Dauer 
als zwei Monate, und zwar im Inland in den ver-
gangenen fünf Jahren, im Ausland ab dem 18. 
Lebensjahr, in jedem Fall aber in den vergange-
nen fünf Jahren,

6. ausgeübter Beruf,

7. Arbeitgeber und dessen Anschrift,

8. Anzahl der Kinder,

8a. private und berufliche telefonische und elektro-
nische Erreichbarkeit,

9. im Haushalt lebende Personen über 18 Jahre 
(Namen, auch frühere, Vornamen, auch frühere, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, 
Geschlecht und Verhältnis zu diesen Personen),

10. Eltern, Stief- oder Pflegeeltern (Namen, auch frü-
here, Vornamen, auch frühere, Geburtsdatum, 
Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Wohnsitz),

11. Ausbildungs- und Beschäftigungszeiten, Wehr- 
oder Zivildienstzeiten mit Angabe der Ausbil-
dungsstätten, Beschäftigungsstellen sowie 
deren Anschriften, für Zeiten der Nichtbeschäf-
tigung den Aufenthaltsort,

12. Nummer des Personalausweises oder Reise-
passes sowie die ausstellende Behörde und das 
Ausstellungsdatum,

13. laufende oder in den vergangenen fünf Jahren 
abgeschlossene Insolvenzverfahren, in den ver-
gangenen fünf Jahren gegen sie durchgeführte 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und ob zur 
Zeit die finanziellen Verpflichtungen erfüllt wer-
den können,

14. Kontakte zu ausländischen Nachrichtendiens-
ten oder zu Nachrichtendiensten der Deut-
schen Demokratischen Republik, die auf einen 
Anbahnungs- und Werbungsversuch hindeuten  
können,

15. Beziehungen zu verfassungsfeindlichen Organi-
sationen,

16. Beziehungen zu Organisationen, die von ihren 
Anhängern unbedingten Gehorsam verlangen 
und deshalb den Betroffenen in Konflikt mit sei-
ner Verschwiegenheitspflicht führen können,

17. anhängige Strafverfahren einschließlich Ermitt-
lungsverfahren und Disziplinarverfahren,

17a. strafrechtliche Verurteilungen im Ausland,

18. Wohnsitze, Aufenthalte, Reisen, nahe Ange-
hörige und sonstige Beziehungen in und zu 
Staaten, in denen nach Feststellung des Bun-
desministeriums des Innern, für Bau und Hei-
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mat besondere Sicherheitsrisiken für die mit 
sicherheitsempfindlicher Tätigkeit befassten 
Personen zu besorgen sind,

19. drei Referenzpersonen (Namen, Vornamen, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, Beruf, 
berufliche und private Anschrift und telefonische 
und elektronische Erreichbarkeit sowie zeitlicher 
Beginn der Bekanntschaft) nur bei einer Sicher-
heitsüberprüfung nach Art. 12,

20. frühere Sicherheitsüberprüfungen und Zuverläs-
sigkeitsüberprüfungen,

21. soweit erforderlich die Adressen eigener Inter-
netseiten und die Mitgliedschaften in allgemein 
zugänglichen sozialen Netzwerken im Internet 
einschließlich der Nutzernamen. 

2Der Erklärung sind zwei aktuelle Lichtbilder der be-
troffenen Person mit der Angabe des Jahres der Auf-
nahme beizufügen. 3Die Lichtbilder können in elek-
tronischer Form verlangt werden.

(2) 1Bei der Sicherheitsüberprüfung nach Art. 10 
entfallen die Angaben zu Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 und 12. 
2Angaben zu Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 dürfen nachträglich 
erhoben werden, soweit Maßnahmen nach Art. 16 
Abs. 1 Nr. 4 zu treffen sind. 3Angaben zu Abs. 1 
Satz 1 Nr. 10 entfallen, soweit die dort genannten 
Personen nicht in einem Haushalt mit der betroffenen 
Person leben. 4Zu den in Art. 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 genannten Personen sind mit deren Einverständnis 
die in Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4, 14 bis 16 genannten 
Daten anzugeben.

(3) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach Art. 11 
oder 12 sind zur mitbetroffenen Person zusätzlich die 
in Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bis 7, 12, 13 und 17 bis 19 ge-
nannten Daten anzugeben.

(4) Bei Sicherheitsüberprüfungen der in Art. 5 
Abs. 3 genannten Personen sind zusätzlich die 
Wohnsitze und Aufenthalte seit der Geburt, Ge-
schwister, abgeschlossene Strafverfahren ein-
schließlich Ermittlungsverfahren, abgeschlossene 
Disziplinarverfahren, alle Kontakte zu ausländischen 
Nachrichtendiensten oder zu Nachrichtendiensten 
der Deutschen Demokratischen Republik sowie zwei 
Auskunftspersonen (Namen, Vornamen, Geburts-
datum, Geburtsort, Anschrift, telefonische und elek-
tronische Erreichbarkeit sowie Verhältnis zur Per-
son) zur Identitätsprüfung der betroffenen Person  
anzugeben.

(5) 1Die betroffene Person kann Angaben ver-

weigern, die für sie, eine nahe Angehörige oder 
einen nahen Angehörigen im Sinn von § 52 Abs. 1 
der Strafprozessordnung die Gefahr strafrechtlicher 
oder disziplinarischer Verfolgung, der Entlassung 
oder Kündigung begründen könnten. 2Dies gilt auch, 
soweit für eine nahe Angehörige oder einen nahen 
Angehörigen der mitbetroffenen Person eine sol-
che Gefahr begründet werden könnte. 3Über das 
Verweigerungsrecht ist die betroffene Person zu  
belehren.

(6) 1Die Sicherheitserklärung ist von der betrof-
fenen Person der zuständigen Stelle zuzuleiten. 2Sie 
prüft die Angaben der betroffenen Person auf ihre 
Vollständigkeit und Richtigkeit. 3Zu diesem Zweck 
kann der Personalakt eingesehen werden. 4Die zu-
ständige Stelle leitet die Sicherheitserklärung an die 
mitwirkende Behörde weiter und beauftragt diese, 
eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen, es sei 
denn, die zuständige Stelle hat bereits bei der Prü-
fung der Sicherheitserklärung festgestellt, dass ein 
Sicherheitsrisiko vorliegt, das einer sicherheitsemp-
findlichen Tätigkeit entgegensteht. 5Die mitwirken-
de Behörde kann mit Zustimmung der zuständigen 
Stelle und der betroffenen Person in den Personal-
akt Einsicht nehmen, wenn dies zur Klärung oder 
Beurteilung sicherheitserheblicher Erkenntnisse  
unerlässlich ist.“

15. Art. 16 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Überprüfungs-
zeitraum“ angefügt.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe 
„(Art. 5 Abs. 3)“ gestrichen.

bb) Nr. 2 wird durch die folgenden Nrn. 2 und  
2a ersetzt: 

„2. Einholung einer unbeschränkten 
Auskunft aus dem Bundeszen-
tralregister und Ersuchen um eine 
Datenübermittlung aus dem zen-
tralen staatsanwaltschaftlichen Ver-
fahrensregister,

2a. soweit im Einzelfall erforderlich, bei 
ausländischen Personen, die keine  
freizügigkeitsberechtigten Unions-
bürger sind, Ersuchen um eine Über-
mittlung der nach den Vorschriften 
des AZR-Gesetzes gespeicherten 
Daten,“.
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cc) Nr. 3 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Wörter „zum Betroffenen“ wer-
den gestrichen. 

bbb) Das Wort „Grenzschutzdirektion“ 
wird durch das Wort „Bundespolizei“ 
ersetzt.

ccc) Der Punkt am Ende wird durch ein 
Komma ersetzt.

dd) Folgende Nr. 4 wird angefügt:

„4. Anfragen an ausländische Sicher-
heitsbehörden oder nach dorti-
gem Recht für solche Anfragen 
zuständige öffentliche Stellen bei 
Auslandsaufenthalten von ununter-
brochen längerer Dauer als sechs 
Monaten in den vergangenen fünf 
Jahren.“

c) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt:

„(1a) 1Eine Anfrage nach Abs. 1 Nr. 4 bedarf 
der gesonderten Zustimmung der betroffenen 
oder mitbetroffenen Person. 2Bei einer Anfrage 
dürfen an die ausländischen Sicherheitsbehör-
den oder an die nach dortigem Recht für eine 
solche Anfrage zuständigen öffentlichen Stellen 
nur folgende Daten übermittelt werden:

1. Namen, auch frühere, Vornamen, auch frü-
here,

2. Geburtsdatum, Geburtsort,

3. Staatsangehörigkeit, auch frühere und wei-
tere Staatsangehörigkeiten,

4. Wohnsitze, Adressen des Aufenthalts in dem 
Staat, dessen Sicherheitsbehörde oder zu-
ständige öffentliche Stelle angefragt werden 
soll,

5. aktueller Wohnsitz, sofern erforderlich,

6. Pass- oder Personalausweisnummer oder 
Ablichtung des Ausweisdokuments, sofern 
erforderlich,

7. Angaben zu den Eltern, sofern erforderlich, 
und

8. Anlass der Anfrage.

3Die Anfrage unterbleibt, wenn ihr entgegen-
stehen:

1. auswärtige Belange der Bundesrepublik 
Deutschland,

2. Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik 
Deutschland oder

3. überwiegende schutzwürdige Interessen der 
betroffenen oder mitbetroffenen Person. 

4Zugunsten der betroffenen oder mitbetroffenen 
Person ist zu berücksichtigen, ob im angefrag-
ten Staat ein angemessenes Datenschutzniveau 
vorhanden ist. 5Wird eine Anfrage aus den in 
Satz 3 genannten Gründen nicht durchgeführt 
oder wurde sie nicht beantwortet, ist Abs. 4 ent-
sprechend anzuwenden.“

d) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“  
gestrichen.

bb) Der Satzteil vor Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nach der Angabe „Art. 11“ werden 
die Wörter „und für die mitbetroffene 
Person“ eingefügt.

bbb) Nach dem Wort „zusätzlich“ wird die 
Angabe „zu Abs. 1“ eingefügt.

cc) In Nr. 1 werden die Wörter „Wohnsitze des 
Betroffenen“ durch die Wörter „bisherigen 
Wohnsitze im Inland“ ersetzt.

dd) In Nr. 2 werden die Wörter „des Betroffenen“ 
gestrichen.

ee) Satz 2 wird aufgehoben.

e) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1 und wie folgt  
geändert:

aaa) Die Wörter „dem Betroffenen“  
werden durch die Wörter „der betrof-
fenen Person“ ersetzt.

bbb) Das Wort „seiner“ wird durch das 
Wort „ihrer“ ersetzt.

ccc) Die Wörter „des Betroffenen“  
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werden durch die Wörter „der betrof-
fenen Person“ ersetzt.

bb) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2In den Fällen des Art. 12 Nr. 3 sind diese 
Maßnahmen in der Regel auch im Hinblick 
auf die mitbetroffene Person durchzuführen.“

f) Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefügt:

„(3a) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach 
den Art. 10 bis 12 kann zu der betroffenen Per-
son in erforderlichem Maße Einsicht in öffentlich 
sichtbare Internetseiten und in allgemein zu-
gängliche Informationen in allgemein zugängli-
chen sozialen Netzwerken im Internet genom-
men werden.“

g) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) 1Die mitwirkende Behörde kann die be-
troffene und die mitbetroffene Person befragen. 
2Reicht diese Befragung nicht aus, stehen ihr 
schutzwürdige Interessen entgegen oder erfor-
dert es die Prüfung der Identität oder eine sicher-
heitserhebliche Erkenntnis, kann die mitwirken-
de Behörde auch 

1. weitere geeignete Auskunftspersonen oder 
andere geeignete Stellen befragen, 

2. Einzelmaßnahmen der nächsthöheren Art 
der Sicherheitsüberprüfung durchführen, 

3. die betroffene Person auffordern, für die Auf-
klärung der sicherheitserheblichen Erkennt-
nisse geeignete Unterlagen beizubringen, 
oder

4. von öffentlichen Stellen Akten beiziehen, 
von Gerichten, Staatsanwaltschaften oder 
Finanz behörden unter den Voraussetzungen 
des § 30 Abs. 4 der Abgabenordnung (AO) 
auch über Strafverfahren wegen einer 
Steuer straftat im Sinn des § 369 AO.“

h) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter „des Betroffenen“ werden 
durch die Wörter „der betroffenen Person“  
ersetzt.

bb) Die Wörter „Absätzen 1 bis 3 und gemäß 
Absatz 4“ werden durch die Angabe „Abs. 1  
bis 4“ ersetzt.

i) Folgender Abs. 6 wird angefügt:

„(6) Die Überprüfung erstreckt sich in der 
Regel auf den Zeitraum der letzten fünf Jahre, 
bei den in Art. 5 Abs. 3 genannten Personen auf 
den Zeitraum der letzten zehn Jahre.“

16. Art. 17 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt.

b) Die folgenden Abs. 3 bis 6 werden angefügt:

„(3) 1Kann die mitwirkende Behörde die Si-
cherheitsüberprüfung nicht abschließen, unter-
richtet sie unter Darlegung der Gründe die zustän-
dige Stelle. 2Ist die betroffene Person in Bezug auf 
den in Art. 16 Abs. 6 genannten Zeitraum nicht 
überprüfbar, teilt die mitwirkende Behörde zu-
sätzlich mit, welche Maßnahmen sie nach Art. 16 
getroffen hat und welche sicherheitserheblichen 
Erkenntnisse sich hieraus ergeben haben. 

(4) 1Die zuständige Stelle entscheidet, ob 
ein Sicherheitsrisiko vorliegt, das der sicher-
heitsempfindlichen Tätigkeit der betroffenen Per-
son entgegensteht. 2Die Bewertung der übermit-
telten Erkenntnisse erfolgt auf Grund einer am 
Zweck der Sicherheitsüberprüfung orientierten 
Gesamtwürdigung des Einzelfalles, insbesonde-
re im Hinblick auf die vorgesehene Tätigkeit. 3Im 
Zweifel hat das Sicherheitsinteresse Vorrang vor 
anderen Belangen. 

(5) 1Die zuständige Stelle unterrichtet die 
betroffene Person über das Ergebnis der Sicher-
heitsüberprüfung. 2Die Unterrichtung unterbleibt 
gegenüber Personen im Sinn des Art. 5 Abs. 3.

(6) 1Die zuständige Stelle stellt die Sicher-
heitsüberprüfung ein, wenn die betroffene oder 
mitbetroffene Person

1. der erforderlichen Mitwirkung an der Sicher-
heitsüberprüfung nicht nachkommt oder

2. in Bezug auf den in Art. 16 Abs. 6 genannten 
Zeitraum nicht überprüfbar ist.

2Ohne eine abgeschlossene Sicherheitsüberprü-
fung, die zum Ergebnis hat, dass kein Sicher-
heitsrisiko vorliegt, darf die betroffene Person 
nicht mit einer sicherheitsempfindlichen Tätig-
keit betraut werden. 3Art. 4 Abs. 1 Satz 4, Art. 10 
Abs. 2 und Art. 19 bleiben unberührt.“
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17. Art. 18 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Art. 18

Rechte der betroffenen oder  
mitbetroffenen Person“.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„1Vor der Feststellung eines Sicherheitsrisi-
kos ist der betroffenen Person Gelegenheit 
zu geben, sich persönlich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äu-
ßern. 2Die betroffene Person kann im Rah-
men der Anhörung eine Rechtsanwältin oder 
einen Rechtsanwalt beiziehen.“

bb) In Satz 4 werden die Wörter „Bewerber für 
das Landesamt für Verfassungsschutz“ 
durch die Wörter „Personen im Sinn des 
Art. 5 Abs. 3“ ersetzt.

cc) Folgender Satz 5 wird angefügt:

„5Die Gründe für das Unterbleiben sind  
aktenkundig zu machen.“

c) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) 1Liegen im Hinblick auf die mitbetroffe-
ne Person tatsächliche Anhaltspunkte im Sinn 
des Art. 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 vor, ist ihr 
Gelegenheit zu geben, sich vor der Feststellung 
eines Sicherheitsrisikos persönlich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. 
2Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.“

d) In Abs. 3 wird das Wort „Absätze“ durch die  
Angabe „Abs.“ ersetzt.

18. Art. 19 wird aufgehoben.

19. Art. 20 wird Art. 19 und wie folgt geändert:

a) Der Satzteil vor Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Angabe „Art. 4 Abs. 1“ wird durch die  
Angabe „Art. 17 Abs. 6 Satz 2“ ersetzt.

bb) Die Wörter „sicherheitsempfindliche Tätig-
keit des Betroffenen“ werden durch die  
Wörter „betroffene Person“ ersetzt.

cc) Das Wort „erlauben“ wird durch die Wörter 
„mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit 
betrauen“ ersetzt.

b) In Nr. 1 wird das Wort „einfachen“ gestrichen und 
nach dem Wort „Sicherheitsüberprüfung“ wird 
die Angabe „nach Art. 10“ eingefügt.

c) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. bei der Sicherheitsüberprüfung nach Art. 11 
und 12 die Maßnahmen der nächstniedri-
geren Art der Sicherheitsüberprüfung abge-
schlossen hat“.

20. Nach Art. 19 wird folgender Art. 20 eingefügt:

„Art. 20

Unterrichtung durch  
die personalverwaltende Stelle

1Die personalverwaltende Stelle unterrichtet die 
zuständige Stelle unverzüglich über Veränderungen 
der persönlichen, dienst- und arbeitsrechtlichen Ver-
hältnisse der betroffenen Person. 2Dazu zählen:

1. Umsetzung, Abordnung, Versetzung und Aus-
scheiden aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis,

2. Änderung des Familienstandes, des Namens, 
eines Wohnsitzes und der Staatsangehörigkeit,

3. Anhaltspunkte für Überschuldung, insbesondere 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse, Mit-
teilungen über abgeschlossene Insolvenzver-
fahren sowie Beschlüsse zur Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens und zur Restschuldbefreiung,

4. Strafverfahren einschließlich Ermittlungsverfah-
ren und Disziplinarverfahren,

5. Nebentätigkeitsgenehmigungen,

6. sonstige Erkenntnisse, die für die sicherheitsmä-
ßige Beurteilung erheblich sein können.“

21. Art. 21 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Wörter „den Betroffenen 
oder den in die Sicherheitsüberprüfung einbezo-
genen Ehegatten oder Lebenspartner“ durch die 
Wörter „die betroffene Person oder die mitbetrof-
fene Person“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „Art. 19“ 
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durch die Angabe „Art.  17 Abs. 4 und 5“ ersetzt.

c) Folgender Abs. 3 wird angefügt:

„(3) 1Liegt eine sicherheitserhebliche Er-
kenntnis vor, kann die zuständige Stelle die wei-
tere Betrauung der betroffenen Person mit der 
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit bis zu einer 
endgültigen Entscheidung über das Vorliegen 
eines Sicherheitsrisikos untersagen, sofern die 
besondere Bedeutung der Erkenntnisse und 
die Art der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit 
dies erfordern und die Untersagung keinen 
Aufschub duldet. 2Art. 18 Abs. 1 und 2 bleibt  
unberührt.“

22. Art. 22 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „Ergänzung 
der Sicherheitserklärung“ durch das Wort „Aktu-
alisierung“ ersetzt.

b) Die Abs. 1 und 2 werden durch die folgenden 
Abs. 1 bis 3 ersetzt:

„(1) 1Die Sicherheitserklärung ist der betrof-
fenen Person, die eine sicherheitsempfindliche 
Tätigkeit ausübt, in der Regel nach fünf Jah-
ren erneut zuzuleiten und im Fall eingetretener 
Veränderungen von der betroffenen Person zu 
aktualisieren. 2Die zuständige Stelle prüft die Ak-
tualisierung auf ihre Vollständigkeit und Richtig-
keit; Art. 15 Abs. 6 Satz 3 gilt entsprechend. 3Die 
zuständige Stelle beauftragt die mitwirkende Be-
hörde, die Maßnahmen nach Art. 16 Abs. 1 im 
erforderlichen Umfang für die betroffene und für 
die mitbetroffene Person erneut durchzuführen 
und zu bewerten.

(2) 1Im Abstand von in der Regel zehn Jah-
ren ist eine Wiederholungsüberprüfung einzu-
leiten. 2Im Übrigen kann die zuständige Stelle 
eine Wiederholungsüberprüfung einleiten, wenn 
sicherheitserhebliche Erkenntnisse dies nahele-
gen. 3Die Maßnahmen bei der Wiederholungs-
überprüfung entsprechen denen der Erstüber-
prüfung; bei der Sicherheitsüberprüfung nach 
den Art. 11 und 12 kann die mitwirkende Behörde 
von einer erneuten Identitätsprüfung absehen. 
4Die Wiederholungsüberprüfung erfolgt nur mit 
Zustimmung

1. der betroffenen Person, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, und

2. der mitbetroffenen Person.

5Art. 17 Abs. 5 Satz 2 findet keine Anwendung.

(3) Verweigert die betroffene oder mitbe-
troffene Person die erforderliche Mitwirkung 
bei den Maßnahmen nach Abs. 1 und 2, ist 
die weitere Betrauung der betroffenen Person 
mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit  
unzulässig.“

23. Art. 23 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Wörter „den Betroffenen“ 
durch die Wörter „die betroffene Person“ ersetzt.

b) Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Umsetzung, Abordnung, Versetzung 
und Ausscheiden aus dem Dienst- 
oder Arbeitsverhältnis,“.

bb) In Nr. 3 werden nach dem Wort „des“ die 
Wörter „Familienstandes, des“ eingefügt.

cc) Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4. Beginn oder Ende einer Ehe, einer 
Lebenspartnerschaft oder einer auf 
Dauer angelegten Gemeinschaft,“.

dd) In Nr. 5 werden nach dem Wort „Überwei-
sungsbeschlüsse,“ die Wörter „Mitteilun-
gen über abgeschlossene Insolvenzverfah-
ren sowie Beschlüsse zur Eröffnung eines 
Insolvenz verfahrens und zur Restschuldbe-
freiung,“ eingefügt.

ee) In Nr. 6 werden die Wörter „Straf- und Diszi-
plinarsachen“ durch die Wörter „Strafverfah-
ren einschließlich Ermittlungsverfahren, Dis-
ziplinarverfahren“ und der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt.

ff) Folgende Nr. 7 wird angefügt: 

„7. Nebentätigkeitsgenehmigungen.“

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Wörter „dem Betrof-
fenen“ durch die Wörter „der betroffenen 
Person“ ersetzt.

bb) Satz 3 wird durch die folgenden Sätze 3  
und 4 ersetzt: 
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„3Im Fall des Wechsels der Dienststelle 
oder des Dienstherrn ist der Sicherheitsakt 
an den Geheimschutzbeauftragten der neu 
zuständigen Stelle abzugeben, wenn auch 
dort eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit 
ausgeübt werden soll. 4Zum Zwecke der 
Prüfung nach Art. 4 Abs. 1 Satz 4 kann der 
anfordernden Stelle der Sicherheitsakt zur 
Einsichtnahme übersandt werden.“

d) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In dem Satzteil vor Nr. 1 werden 
die Wörter „den Betroffenen“ durch 
die Wörter „die betroffene Person“ 
ersetzt.

bbb) Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4. Beginn oder Ende einer Ehe, 
einer Lebenspartnerschaft oder 
einer auf Dauer angelegten Ge-
meinschaft.“

bb) Die folgenden Sätze 3 und 4 werden ange-
fügt:

„3Abs. 3 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. 4Im 
Fall des Wechsels der Dienststelle ist der 
Sicherheitsüberprüfungsakt auf Anforderung 
an die zuständige mitwirkende Behörde ab-
zugeben, wenn eine sicherheitsempfindliche 
Tätigkeit nicht nur vorübergehend ausgeübt 
werden soll.“

e) Abs. 5 wird durch die folgenden Abs. 5 bis 8  
ersetzt: 

„(5) 1Die zuständige Stelle ist verpflichtet, 
die in Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 und 4 sowie Satz 2 
genannten Daten mit Ausnahme der Änderung 
des Wohnsitzes unverzüglich der mitwirkenden 
Behörde zu übermitteln. 2Die Übermittlung der in 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 genannten Daten erfolgt nach 
Ablauf der in Art. 27 Abs. 2 Nr. 1 festgelegten 
Fristen. 3Die in Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 genannten Da-
ten sind unverzüglich der mitwirkenden Behör-
de zu übermitteln, wenn sicherheitserhebliche  
Erkenntnisse vorliegen.

(6) 1Der Sicherheitsakt und der Sicherheits-
überprüfungsakt dürfen auch in elektronischer 
Form geführt werden. 2Eine Abfrage personen-
bezogener Daten ist nur zulässig, wenn für die 

Daten die Voraussetzungen der Verarbeitung 
nach Art. 25 vorliegen. 3Der automatisierte Ab-
gleich personenbezogener Daten ist unzulässig.

(7) 1Bei jeder Abfrage eines Sicherheitsakts 
oder Sicherheitsüberprüfungsakts nach Abs. 6 
sind für Zwecke der Datenschutzkontrolle der 
Zeitpunkt, die Angaben, die die Feststellung der 
abgefragten Daten ermöglichen, Veränderungen 
und Löschungen von Daten sowie Angaben zur 
Feststellung des Abfragenden zu protokollieren. 
2Die protokollierten Daten dürfen nur für Zwecke 
der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung 
oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen 
Betriebs der Datenverarbeitungsanlage verwen-
det werden. 3Die Protokolldaten sind am Ende 
des Kalenderjahres, das dem Jahr der Protokol-
lierung folgt, zu löschen. 

(8) Das Landesamt für Verfassungsschutz 
darf bei der Sicherheitsüberprüfung von Perso-
nen im Sinn des Art. 5 Abs. 3 den Sicherheitsakt 
zusammen mit dem Sicherheitsüberprüfungs-
akt in einem gemeinsamen Aktenvorgang unter 
Beachtung der für den jeweiligen Akt geltenden 
unterschiedlichen Verwendungs- und Auskunfts-
regelungen führen.“

24. Art. 24 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) 1Nimmt die betroffene Person keine 
sicherheitsempfindliche Tätigkeit auf, hat die 
zuständige Stelle die Unterlagen über die Si-
cherheitsüberprüfung innerhalb eines Jahres zu 
vernichten. 2Im Übrigen sind die Unterlagen über 
die Sicherheitsüberprüfung bei der zuständigen 
Stelle fünf Jahre nach dem Ausscheiden der 
betroffenen Person aus der sicherheitsempfind-
lichen Tätigkeit zu vernichten. 3Eine Vernichtung 
unterbleibt, wenn

1. die betroffene Person in die weitere Aufbe-
wahrung einwilligt,

2. ein Verwaltungsstreitverfahren oder ein 
Gerichtsverfahren anhängig ist, für das die 
Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung 
erforderlich sind,

3. beabsichtigt ist, die betroffene Person in ab-
sehbarer Zeit mit einer sicherheitsempfindli-
chen Tätigkeit zu betrauen oder

4. Grund zu der Annahme besteht, dass da-
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durch schutzwürdige Interessen der betrof-
fenen Person beeinträchtigt würden.

4Im Falle der Nr. 4 ist die Verarbeitung der Daten 
einzuschränken. 5Die Daten dürfen nur noch mit 
Einwilligung der betroffenen Person verarbeitet 
werden.“

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe „Abs. 4“ durch die 
Angabe „Abs. 3“ ersetzt.

bb) Folgender Satz 3 wird angefügt: 

„3Abs. 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.“

25. Art. 25 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Art. 25

Verarbeiten personenbezogener  
Daten in Dateien“.

b) In Abs. 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Anga-
be „Nr.“ und werden die Wörter „speichern, ver-
ändern und nutzen“ durch das Wort „verarbeiten“ 
ersetzt.

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. Die in Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 6 genannten personenbe-
zogenen Daten der betroffenen 
und mitbetroffenen Person und 
die Aktenfundstelle,“.

bbb) In dem Satzteil nach Nr. 3 werden 
die Wörter „speichern, verändern 
und nutzen“ durch das Wort „verar-
beiten“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 6“ durch die 
Angabe „§ 6 Abs. 2“ ersetzt.

26. Art. 26 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nach Nr. 1 werden die folgenden 
Nrn. 2 und 3 eingefügt:

„2. die mit Zuverlässigkeitsüber-
prüfungen nach dem Luftsicher-
heitsgesetz und dem Atomge-
setz verfolgten Zwecke,

3. die mit sonstigen gesetzlich ge-
regelten Überprüfungsverfahren 
zur Feststellung der Zuverläs-
sigkeit verfolgten Zwecke,“.

bbb) Die bisherige Nr. 2 wird Nr. 4.

ccc) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 5 und 
das Komma wird durch die Wörter 
„von erheblicher Bedeutung und“ 
ersetzt.

ddd) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 6.

eee) In dem Satzteil nach Nr. 6 wird das 
Wort „genutzt“ durch das Wort „wei-
terverarbeitet“ ersetzt.

bb) Nach Satz 1 wird der folgende Satz 2  
eingefügt:

„2Die Übermittlung und Weiterverarbeitung 
nach Satz 1 Nr. 2 oder 3 ist auf sicherheits-
erhebliche Erkenntnisse zu beschränken, 
die für die Bewertung der Zuverlässigkeit 
für die vorgesehene Verwendung erforder-
lich sind.“ 

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und die 
Wörter „zur Gewährleistung des Verschluß-
sachenschutzes“ werden durch die Wörter 
„zu dem mit der Überprüfung verfolgten 
Zweck“ ersetzt.

dd) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und das 
Wort „nutzen“ wird durch das Wort „weiter-
verarbeiten“ ersetzt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Absatz“ durch die 
Angabe „Abs.“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „genutzt“ durch das 
Wort „weiterverarbeitet“ ersetzt.

c) In Abs. 3 wird das Wort „Absätzen“ durch die  
Angabe „Abs.“ ersetzt.
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d) In Abs. 4 wird das Wort „Nutzung“ durch das 
Wort „Weiterverarbeitung“ ersetzt.

e) In Abs. 5 Satz 1 wird das Wort „verarbeiten“ 
durch das Wort „weiterverarbeiten“ und werden 
die Wörter „Absatz 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3“ durch 
die Wörter „Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5“ ersetzt.

27. Art. 27 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Art. 27

Berichtigen, Löschen und Einschränken der  
Verarbeitung personenbezogener Daten“.

b) In Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „vom Be-
troffenen“ durch die Wörter „von der betroffenen 
Person“ ersetzt.

c) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) 1In Dateien für Zwecke der Sicherheits-
überprüfung gespeicherte personenbezogene 
Daten sind zu löschen

1. von der zuständigen Stelle

a) innerhalb eines Jahres, wenn be-
kannt wird, dass die betroffene Per-
son keine sicherheitsempfindliche 
Tätigkeit aufgenommen hat, 

b) nach Ablauf von fünf Jahren nach 
dem Ausscheiden der betroffenen 
Person aus der sicherheitsempfind-
lichen Tätigkeit, 

2. von der mitwirkenden Behörde

a) bei allen Überprüfungsarten inner-
halb eines Jahres, wenn bekannt 
wird, dass die betroffene Person 
keine sicherheitsempfindliche Tä-
tigkeit aufgenommen hat und keine 
sicherheitserheblichen Erkenntnis-
se angefallen sind,

b) bei Sicherheitsüberprüfungen ge-
mäß Art. 11 und 12 nach Ablauf 
von elf Jahren und bei Sicherheits-
überprüfungen gemäß Art. 10 nach 
Ablauf von fünf Jahren, wenn die 
betroffene Person keine sicher-
heitsempfindliche Tätigkeit auf-

genommen hat und sicherheitser-
hebliche Erkenntnisse angefallen  
sind,

c) bei Sicherheitsüberprüfungen ge-
mäß Art. 10 nach Ablauf von fünf 
Jahren nach dem Ausscheiden der 
betroffenen Person aus der sicher-
heitsempfindlichen Tätigkeit, 

d) bei Sicherheitsüberprüfungen ge-
mäß Art. 11 und 12 nach Ablauf von 
fünfzehn Jahren nach dem Aus-
scheiden der betroffenen Person 
aus der sicherheitsempfindlichen 
Tätigkeit.

2Die mitwirkende Behörde hat bei allen Über-
prüfungsarten in Dateien gespeicherte perso-
nenbezogene Daten im Sinn des Art. 25 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 unverzüglich zu löschen, wenn die 
betroffene Person keine sicherheitsempfindliche 
Tätigkeit aufnimmt oder aus ihr ausgeschieden 
ist. 3Im Übrigen sind in Dateien gespeicherte 
personenbezogene Daten zu löschen, wenn ihre 
Speicherung unzulässig ist.“

d) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) 1Die Löschung nach Abs. 2 Satz 1 un-
terbleibt, wenn 

1. die betroffene Person in die weitere Spei-
cherung einwilligt,

2. die gespeicherten personenbezogenen Da-
ten noch in einem gerichtlichen Verfahren 
erforderlich sind,

3. beabsichtigt ist, die betroffene Person in ab-
sehbarer Zeit mit einer sicherheitsempfindli-
chen Tätigkeit zu betrauen oder

4. Grund zu der Annahme besteht, dass durch 
sie schutzwürdige Interessen der betroffenen 
oder mitbetroffenen Person beeinträchtigt 
würden. 

2Im Falle des Satzes 1 Nr. 4 ist die Verarbei-
tung der Daten einzuschränken. 3Sie dürfen nur 
noch mit Einwilligung der betroffenen oder mitbe-
troffenen Person weiterverarbeitet werden.“

28. Art. 28 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
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„(1) Auf Antrag ist der anfragenden Person 
von der zuständigen Stelle unentgeltlich Aus-
kunft zu erteilen, welche Daten über die anfra-
gende Person im Rahmen der Sicherheitsüber-
prüfung gespeichert wurden.“ 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1.

bb) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Die Zustimmung nach Satz 1 ist zu er-
teilen, soweit kein Ausschlussgrund nach 
Abs. 3 vorliegt.“

c) In Abs. 3 werden in dem Satzteil nach Nr. 3 die 
Wörter „des Betroffenen“ durch die Wörter „der 
anfragenden Person“ ersetzt.

d) In Abs. 6 Satz 2 wird das Wort „Absätze“ durch 
die Angabe „Abs.“ ersetzt.

e) In Abs. 7 Halbsatz 1 wird das Wort „Absatz“ 
durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

29. Die Überschrift des Fünften Abschnitts wird wie folgt 
gefasst:

„Fünfter Abschnitt Sonderregelungen für  
den nicht-öffentlichen Bereich“.

30. Art. 29 wird wie folgt gefasst:

„Art. 29

Anwendungsbereich

(1) Personen, die

1. von der zuständigen Stelle zu einer sicherheits-
empfindlichen Tätigkeit nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 in einer nicht-öffentlichen Stelle ermächtigt 
werden sollen oder

2. von einer nicht-öffentlichen Stelle mit einer si-
cherheitsempfindlichen Tätigkeit nach Art. 3 
Abs. 1 Nr. 4 betraut werden sollen,

sind einer Sicherheitsüberprüfung nach Maßgabe 
der Vorschriften dieses Abschnitts zu unterziehen.

(2) Sofern sicherheitsempfindliche Tätigkeiten im 
Sinn von Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 durch nicht-öffentli-
che Stellen in öffentlichen Stellen durchgeführt wer-
den, finden diese Vorschriften nur mit Zustimmung 

der zuständigen Stelle Anwendung.“

31. Art. 30 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ ge-
strichen.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

32. Art. 31 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter „Der Betroffene“ werden durch 
die Wörter „Die betroffene Person“ ersetzt.

bb) Das Wort „seine“ wird durch das Wort „ihre“ 
ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Außerdem legt sie der nicht-öffentlichen Stelle, 
in der sie beschäftigt ist oder beschäftigt werden 
soll, ihre Angaben zu Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 7 vor.“

c) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„5Die Zustimmung der mitbetroffenen Person ist 
beizufügen.“

33. Art. 32 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Die zuständige Stelle unterrichtet die nicht- 
öffentliche Stelle nur darüber, dass die betroffene 
Person

1. zur sicherheitsempfindlichen Tätigkeit nach 
Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ermächtigt oder nicht 
ermächtigt wird,

2. mit der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit 
nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 4 betraut oder nicht 
betraut werden darf.“ 

b) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Halbsatz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nach dem Wort „Ablehnung“ wer-
den die Wörter „oder Aufhebung“ 
eingefügt.

bbb) Nach dem Wort „Tätigkeit“ werden 
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die Wörter „oder der Betrauung mit 
der sicherheitsempfindlichen Tätig-
keit“ eingefügt. 

bb) In Halbsatz 2 wird nach der Angabe „Abs. 3“ 
die Angabe „Satz 1“ eingefügt.

c) In Satz 3 werden die Wörter „Zur Gewährleis-
tung des Verschlußsachenschutzes können“ 
durch die Wörter „Sofern es zu dem mit der 
Überprüfung verfolgten Zweck zwingend er-
forderlich ist, können abweichend von Satz 2“ 
ersetzt.

d) In Satz 4 werden die Wörter „den Betroffenen 
oder den in die Sicherheitsüberprüfung einbe-
zogenen Ehegatten oder Lebenspartner“ durch 
die Wörter „die betroffene oder mitbetroffene  
Person“ ersetzt.

34. Art. 33 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „der Sicher-
heitserklärung“ gestrichen.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter „dem Betroffenen, der“ werden 
durch die Wörter „der betroffenen Person, 
die“ ersetzt.

bb) Die Wörter „alle fünf Jahre“ werden durch 
die Wörter „nach fünf Jahren“ ersetzt.

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Wörter „Der Betroffene“ werden 
durch die Wörter „Die betroffene 
Person“ ersetzt.

bbb) Das Wort „ergänzen“ wird durch 
das Wort „aktualisieren“ ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Die nicht-öffentliche Stelle prüft die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit der Aktualisierun-
gen in Bezug auf Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 7 und darf, soweit dies erforderlich ist, 
die Personalunterlagen beiziehen.“ 

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und die An-
gabe „Nrn. 2 und 3“ wird durch die Wörter 
„im erforderlichen Umfang für die betroffene 

und die mitbetroffene Person“ ersetzt.

35. Art. 34 wird wie folgt gefasst:

„Art. 34 

Übermittlung von Informationen über  
persönliche und arbeitsrechtliche Verhältnisse

(1) Die nicht-öffentliche Stelle hat der zuständi-
gen Stelle unverzüglich mitzuteilen:

1. das Ausscheiden aus oder die Nichtaufnahme 
der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit,

2. Änderungen des Namens, eines Wohnsitzes 
oder der Staatsangehörigkeit, 

3. Beginn oder Ende einer Ehe, einer Lebenspart-
nerschaft oder einer auf Dauer angelegten Ge-
meinschaft und

4. auf Anfrage der zuständigen Stelle weitere bei 
der nicht-öffentlichen Stelle vorhandene Infor-
mationen zur Aufklärung sicherheitserheblicher 
Erkenntnisse.

(2) 1Art. 4 Abs. 2 Satz 4 und 5, Art. 17 Abs. 5 
Satz 1 und Art. 20 gelten mit der Maßgabe entspre-
chend, dass an die Stelle der zuständigen Stelle die 
nicht-öffentliche Stelle tritt. 2Für Sicherheitsüberprü-
fungen nach Art. 10 Abs. 1 Nr. 2 Alternative 2 gilt die 
Unterrichtungspflicht nach Art. 20 nicht für Verände-
rungen nach Art. 20 Satz 2 Nr. 3.“

36. Art. 36 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Wörter „des Betroffenen“ werden durch die 
Wörter „der betroffenen Person“ ersetzt.

b) Die Wörter „speichern, verändern und nutzen“ 
werden durch das Wort „verarbeiten“ ersetzt.

37. Art. 37 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Sicherheitsüber-
püfung“ durch das Wort „Sicherheitsüberprü-
fung“ ersetzt.

b) In Abs. 2 wird das Wort „fremde“ durch das Wort 
„ausländische“ ersetzt.

c) In Abs. 3 wird das Wort „fremder“ durch das Wort 
„ausländischer“ ersetzt.

38. Art. 38 wird wie folgt gefasst:
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„Art. 38 

Verhältnis zum Bayerischen Datenschutzgesetz  
und zur Verordnung (EU) 2016/679

1Die Vorschriften der Art. 4 Abs. 1, 7, 11, 15 bis 
17, 20 und 23 des Bayerischen Datenschutzgesetzes 
(BayDSG) sowie Art. 4, 7, 24 Abs. 1, Art. 25, 28, 30, 32, 
55 bis 58, 77 und 82 der Verordnung (EU) 2016/679 
sind entsprechend anzuwenden. 2Im Übrigen findet das 
Bayerische Datenschutzgesetz keine Anwendung.“

39. Art. 40 wird Art. 39 und in Abs. 3 Satz 1 wird das Wort 
„Absätzen“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

40. Art. 40 wird wie folgt gefasst:

„Art. 40

Übergangsregelung

Bei Sicherheitsüberprüfungsverfahren von be-
troffenen Personen, die seit dem 1. September 2010 
mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit betraut 
wurden und für die in den zehn Jahren vor dem 
1. September 2020 keine Wiederholungsüberprüfung 
durchgeführt wurde, gilt bis zum 1. September 2025 
Art. 22 Abs. 2 Satz 1 mit der Maßgabe, dass die Wie-
derholungsüberprüfung an die Stelle der nächsten 
regulären Aktualisierung tritt.“

§ 2

Änderung des  
Bayerischen Feuerwehrgesetzes

In Art. 24 Satz 2 des Bayerischen Feuerwehrgeset-
zes (BayFwG) in der in der Bayerischen Rechtssamm-
lung (BayRS 215-3-1-I) veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch § 1 Abs. 164 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
die Angabe „Art. 58, 61 Abs. 1, 2 und 3, Art. 64“ durch 
die Angabe „Art. 75 Abs. 1 und 3, Art. 77 Abs. 2, Art. 78  
Abs. 1, 2 und 3, Art. 79, 80, 81“ ersetzt. 

§ 3

Änderung der  
Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der  
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 5 Abs. 2 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert 

worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Art. 116 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „(Art. 119 
Nr. 2)“ durch die Angabe „(Art. 118 Nr. 2)“ ersetzt.

2. In Art. 117a Satz 1 wird die Angabe „Art. 123“ durch 
die Angabe „Art. 120“ ersetzt.

3. Art. 119 wird Art. 118.

4. Art. 121 wird Art. 122 und wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Außerkrafttreten“  
angefügt.

b) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

c) Folgender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Art. 120a Satz 1 und 2 tritt mit Ablauf 
des 31. Dezember 2022, Art. 120a Satz 3 tritt mit  
Ablauf des 31. Dezember 2032 außer Kraft.“

5. Der bisherige Art. 122 wird Art. 119.

6. Die Überschrift des Fünften Teils wird dem Art. 119 
vorangestellt.

7. Art. 123 wird Art. 120.

8. Nach Art. 120 wird folgender Art. 120a eingefügt:

„Art. 120a

Gemeindewirtschaftliche Erleichterungen  
anlässlich der Corona-Pandemie

1Das Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 
und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Landes-
entwicklung und Energie durch Rechtsverordnungen 
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 Abweichungen 
von den gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen 
des dritten Teils sowie der auf Grund des Art. 120 
erlassenen Rechtsverordnungen zuzulassen, insbe-
sondere bezüglich

1. vorübergehender Abweichungen von einer si-
chergestellten dauernden Leistungsfähigkeit 
(Art. 61 Abs. 1 Satz 2),

2. der Bekanntmachung einer nicht genehmi-
gungspflichtigen Haushaltssatzung oder Nach-
tragshaushaltssatzung (Art. 65 Abs. 3, Art. 68 
Abs. 1 Satz 2),
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3. der Genehmigungspflicht für Verpflichtungser-
mächtigungen (Art. 67 Abs. 4),

4. der unverzüglichen Pflicht zum Erlass einer 
Nachtragshaushaltssatzung (Art. 68 Abs. 2),

5. des grundsätzlichen Nachrangs der Aufnahme 
von Krediten (Art. 71 Abs. 1, Art. 62 Abs. 3),

6. der Beschränkung des Zwecks der Aufnahme 
von Krediten auf Investitionen, auf Investitions-
förderungsmaßnahmen und zur Umschuldung 
(Art. 71 Abs. 1),

7. der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Ge-
samtbetrags vorgesehener Kreditaufnahmen 
und des hieran anzulegenden Maßstabs (Art. 71 
Abs. 2),

8. der Geltungsdauer von Kreditermächtigungen 
(Art. 71 Abs. 3),

9. des Nachrangs der Aufnahme von Kassenkredi-
ten (Art. 73 Abs. 1),

10. des Höchstbetrags für die Aufnahme von Kas-
senkrediten (Art. 73 Abs. 2) und

11. der Erstellung eines konsolidierten Jahresab-
schlusses (Art. 102 Abs. 2, Abs. 3 Satz 2, 
Art. 102a).

2Die aufgrund von Satz 1 erlassenen Rechtsver-
ordnungen treten spätestens am 31. Dezember 
2022 außer Kraft. 3Die in den Haushalt sjahren 
2020 und 2021 angelegten und be tätigten Ab-
weichungen von gemeindewirtschaftlichen Be-
stimmungen dürfen sich auf nachfolgende Haus-
haltsjahre auswirken, längstens jedoch auf das  
Haushaltsjahr 2032.“

9. Art. 124 wird Art. 121.

§ 4

Änderung der  
Landkreisordnung

Die Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der  
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, 
BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt durch § 5 Abs. 3 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In Art. 102 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „(Art. 105 
Nr. 2)“ durch die Angabe „(Art. 104 Nr. 2)“ ersetzt.

3. In Art. 103a Satz 1 wird die Angabe „Art. 109“ durch 
die Angabe „Art. 106“ ersetzt.

4. Art. 105 wird Art. 104.

5. Art. 107 wird Art. 105.

6. Die Überschrift des Fünften Teils wird dem Art. 105 
vorangestellt.

7. Art. 108 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Außerkrafttre-
ten“ angefügt.

b) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

c) Folgender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Art. 106a Satz 1 und 2 tritt mit Ablauf 
des 31. Dezember 2022, Art. 106a Satz 3 tritt mit  
Ablauf des 31. Dezember 2032 außer Kraft.“

8. Art. 109 wird Art. 106.

9. Nach Art. 106 wird folgender Art. 106a eingefügt:

„Art. 106a

Landkreiswirtschaftliche Erleichterungen  
anlässlich der Corona-Pandemie

1Das Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 
und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Landes-
entwicklung und Energie durch Rechtsverordnungen 
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 Abweichungen 
von den landkreiswirtschaftlichen Bestimmungen des 
dritten Teils sowie der auf Grund des Art. 106 erlasse-
nen Rechtsverordnungen zuzulassen, insbesondere 
bezüglich

1. vorübergehender Abweichungen von einer si-
chergestellten dauernden Leistungsfähigkeit 
(Art. 55 Abs. 1 Satz 2),

2. der Bekanntmachung einer nicht genehmi-
gungspflichtigen Haushaltssatzung oder Nach-
tragshaushaltssatzung (Art. 59 Abs. 3, Art. 62 
Abs. 1 Satz 2),

3. der Genehmigungspflicht für Verpflichtungser-
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mächtigungen (Art. 61 Abs. 4),

4. der unverzüglichen Pflicht zum Erlass einer 
Nachtragshaushaltssatzung (Art. 62 Abs. 2),

5. des grundsätzlichen Nachrangs der Aufnahme 
von Krediten (Art. 65 Abs. 1, Art. 56 Abs. 3),

6. der Beschränkung des Zwecks der Aufnahme 
von Krediten auf Investitionen, auf Investitions-
förderungsmaßnahmen und zur Umschuldung 
(Art. 65 Abs. 1),

7. der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des 
Gesamtbetrags vorgesehener Kreditaufnah-
men und des hieran anzulegenden Maßstabs  
(Art. 65 Abs. 2),

8. der Geltungsdauer von Kreditermächtigungen 
(Art. 65 Abs. 3),

9. des Nachrangs der Aufnahme von Kassenkre-
diten (Art. 67 Abs. 1),

10. des Höchstbetrags für die Aufnahme von Kas-
senkrediten (Art. 67 Abs. 2) und

11. der Erstellung eines konsolidierten Jahresab-
schlusses (Art. 88 Abs. 2, Abs. 3 Satz 2, Art. 88a).

2Die aufgrund von Satz 1 erlassenen Rechtsver-
ordnungen treten spätestens am 31. Dezember 
2022 außer Kraft. 3Die in den Haushaltsjahren 
2020 und 2021 angelegten und betätigten Abwei-
chungen von landkreiswirtschaftlichen Bestimmun-
gen dürfen sich auf nachfolgende Haushaltsjahre 
auswirken, längstens jedoch auf das Haushaltsjahr 
2032.“

10. Art. 110 wird Art. 107.

§ 5

Änderung der  
Bezirksordnung

Die Bezirksordnung (BezO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. 
S. 850, BayRS 2020-4-2-I), die zuletzt durch § 5 
Abs. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. 
S. 737) und durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2019 (GVBl. S. 747) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In Art. 99a Satz 1 wird die Angabe „Art. 103“ 
durch die Angabe „Art. 101“ ersetzt.

3. Art. 102 wird Art. 103 und wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Außerkraft-
treten“ angefügt.

b) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

c) Folgender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Art. 101a Satz 1 und 2 tritt mit Ablauf 
des 31. Dezember 2022, Art. 101a Satz 3 
tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2032 au-
ßer Kraft.“

4. Der bisherige Art. 103 wird Art. 101.

5. Nach Art. 101 wird folgender Art. 101a eingefügt:

„Art. 101a

Bezirkswirtschaftliche Erleichterungen  
anlässlich der Corona-Pandemie

1Das Staatsministerium des Innern, für Sport 
und Integration wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Staatsministerium der Finanzen 
und für Heimat und dem Staatsministerium für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 
durch Rechtsverordnungen für die Haushalts-
jahre 2020 und 2021 Abweichungen von den be-
zirkswirtschaftlichen Bestimmungen des dritten 
Teils sowie der auf Grund des Art. 101 erlasse-
nen Rechtsverordnungen zuzulassen, insbeson-
dere bezüglich

1. vorübergehender Abweichungen von einer 
sichergestellten dauernden Leistungsfähig-
keit (Art. 53 Abs. 1 Satz 2),

2. der Bekanntmachung einer nicht geneh-
migungspflichtigen Haushaltssatzung oder 
Nachtragshaushaltssatzung (Art. 57 Abs. 3, 
Art. 60 Abs. 1 Satz 2),

3. der Genehmigungspflicht für Verpflichtungs-
ermächtigungen (Art. 59 Abs. 4),

4. der unverzüglichen Pflicht zum Erlass einer 
Nachtragshaushaltssatzung (Art. 60 Abs. 2),

5. des grundsätzlichen Nachrangs der Auf-
nahme von Krediten (Art. 63 Abs. 1, Art. 54 
Abs. 3),
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6. der Beschränkung des Zwecks der Auf-
nahme von Krediten auf Investitionen, auf 
Investitionsförderungsmaßnahmen und zur 
Umschuldung (Art. 63 Abs. 1),

7. der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des 
Gesamtbetrags vorgesehener Kreditaufnah-
men und des hieran anzulegenden Maß-
stabs (Art. 63 Abs. 2),

8. der Geltungsdauer von Kreditermächtigun-
gen (Art. 63 Abs. 3),

9. des Nachrangs der Aufnahme von Kassen-
krediten (Art. 65 Abs. 1),

10. des Höchstbetrags für die Aufnahme von 
Kassenkrediten (Art. 65 Abs. 2) und

11. der Erstellung eines konsolidierten Jahres-
abschlusses (Art. 84 Abs. 2, Abs. 3 Satz 2, 
Art. 84a).

2Die aufgrund von Satz 1 erlassenen Rechtsver-
ordnungen treten spätestens am 31. Dezember 
2022 außer Kraft. 3Die in den Haushaltsjahren 
2020 und 2021 angelegten und betätigten Ab-
weichungen von bezirkswirtschaftlichen Bestim-
mungen dürfen sich auf nachfolgende Haus-
haltsjahre auswirken, längstens jedoch auf das 
Haushaltsjahr 2032.“

6. Art. 104 wird Art. 102.

§ 6

Änderung des  
Prüfungsverbandsgesetzes

In Art. 3 Abs. 3 Satz 3 des Prüfungsverbandsgeset-
zes (PrVbG) in der in der Bayerischen Rechtssamm-
lung (BayRS 2023-5-I) veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch § 5 Abs. 6 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert worden ist, 
wird die Angabe „Art. 122“ durch die Angabe „Art. 119“  
ersetzt.

§ 7

Änderung des  
Bayerischen Verwaltungsschulgesetzes

Das Bayerische Verwaltungsschulgesetz (BayVwSG) 
vom 9. Juni 1998 (GVBl. S. 290, BayRS 2038-1-1-I), das zu-
letzt durch § 1 Abs. 97 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In Art. 10 Abs. 1 wird die Angabe „Art. 123“ durch die 
Angabe „Art. 120“ ersetzt.

§ 8

Änderung  
weiterer Rechtsvorschriften

(1) Art. 20 des Zweiten Verwaltungsreformgesetzes 
(2. VwReformG) vom 28. März 2000 (GVBl. S. 136) wird 
wie folgt geändert:

1. Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

2. Die Abs. 2 und 3 werden aufgehoben.

(2) Es werden aufgehoben:

1. § 2 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalab-
gabengesetzes vom 27. Dezember 1996 (GVBl. 
S. 541),

2. § 2 Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Kom-
munalabgabengesetzes vom 25. Juli 2002 (GVBl. 
S. 322),

3. § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Änderung des Kommu-
nalrechts vom 26. Juli 2004 (GVBl. S. 272).

§ 9

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 1. September 2020 in Kraft. 
2Abweichend hiervon treten die §§ 3 bis 7 am 1. August 
2020 in Kraft. 

München, den 24. Juli 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/2020368

2030-1-4-F

Gesetz 
zur Anpassung leistungslaufbahnrechtlicher Regelungen an die  

Notwendigkeiten in der Corona-Pandemie

vom 24. Juli 2020

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das Leistungslaufbahngesetz (LlbG) vom 5. Au-
gust 2010 (GVBl. S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F), das 
zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 
(GVBl. S. 724) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. Nach Art. 70 wird folgender Art. 70a eingefügt:

„Art. 70a

Abweichungsmöglichkeit aufgrund  
der Corona-Pandemie

(1) 1Soweit aufgrund von Infektionsschutz-
maßnahmen zur Bewältigung der durch den Virus 
SARS-CoV 2 ausgelösten Pandemie Prüfungen oder 
sonstige Teile des Vorbereitungsdienstes nicht ord-
nungsgemäß und sachgerecht durchgeführt werden 
können, kann bei den Anforderungen für den Quali-
fikationserwerb gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, für 
die Ausbildungsqualifizierung oder für die Durchfüh-
rung von Prüfungen und Verfahren von folgenden 
Vorschriften abgewichen werden, wenn und soweit 
die tatsächlichen Gegebenheiten die ordnungsmäße 
und sachgerechte Durchführung sowie die angemes-
sene Vorbereitung auf eine der genannten Prüfun-
gen erheblich beeinträchtigt oder unmöglich gemacht  
haben: 

1. Art. 8 Abs. 1 Satz 2, Art. 35

Während des Vorbereitungsdienstes sind Telear-
beit, die Beschäftigung mit für die Berufspraxis 
relevanten Themen außerhalb der Dienststelle, 
E-Learning und die Vermittlung von Wissen in 
angeleitetem Selbststudium zulässig.

2. Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3, Art. 35 Abs. 2 
und 3

Die Dauer der fachtheoretischen Ausbildung und 

Studienzeit in Lehreinrichtungen kann maximal 
auf die Hälfte reduziert werden, wenn die Lern-
inhalte ersatzweise insbesondere mittels E-Lear-
ning oder in angeleitetem Selbststudium vermittelt 
werden; dies kann auch in der berufspraktischen 
Ausbildung und Studienzeit geschehen.

3. Art. 22 Abs. 1 Satz 1, Art. 28 Abs. 1 Satz 1 

Auf die Zwischenprüfung oder einzelne Modul-
prüfungen sowie deren Wiederholungsmöglich-
keit kann verzichtet werden; den Prüflingen ist 
ihr Ausbildungsstand in anderer geeigneter Wei-
se mitzuteilen; Nr. 4 Teilsatz 2 gilt entsprechend.

4. Art. 8 Abs. 3 Satz 1, Art. 22 Abs. 1 Satz 1, Art. 28 
Abs. 1 Satz 1 und 2

Der Prüfungsstoff und die Vorbereitungszeit kön-
nen beschränkt werden; die Prüfungsnote kann 
aus Leistungen, die vor der Feststellung erbracht 
wurden oder ohne Beeinträchtigung erbracht 
werden konnten und weitestgehend die Anfor-
derungen des § 2 Abs. 1 APO erfüllen, ermittelt 
werden, wenn die Durchführung einer Prüfung 
nicht möglich ist; soweit eine Prüfung danach 
nicht bestanden ist, muss eine geeignete Wie-
derholungsmöglichkeit eingeräumt werden; die 
Berechnung der Endpunktzahl der Qualifikati-
onsprüfung ist anzupassen, soweit Leistungser-
hebungen während des Vorbereitungsdienstes 
nicht stattfinden konnten, die in die Endpunktzahl 
eingehen.

5. Art. 22 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 8

Auf das wissenschaftlich fundierte Auswahl-
verfahren kann ganz oder teilweise verzichtet  
werden.

6. Art. 22 Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 7, Art. 24, 
Art. 26 Abs. 1 Satz 1

Die Einstellungsprüfung kann durch eine leis-
tungsbasierte Auswahl auf Grundlage der für den 
Einstieg in die jeweilige Qualifikationsebene er-
forderlichen Vorbildungsnachweise ersetzt wer-



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/2020 369

den; im Rahmen der Durchführung des besonde-
ren Auswahlverfahrens kann von der Ablegung 
einer schriftlichen Prüfung abgesehen und allein 
die schulischen Leistungen zugrunde gelegt 
werden; die zu berücksichtigenden schulischen 
Leistungen sind bei einem Einstieg in der zwei-
ten Qualifikationsebene gleich zu gewichten, bei 
einem Einstieg in der dritten Qualifikationsebene 
unter Einbeziehung der Fremdsprache zu 10 %,  
im Übrigen ebenfalls gleich zu gewichten; die 
Durchführung sowie die ersatzweise getroffenen 
Regelungen sind öffentlich bekannt zu machen.

7. Art. 27 Abs. 3

Auf den Vorbereitungsdienst können auch ohne 
Antrag bis zu sechs Monate angerechnet wer-
den, in denen die Anwärterin oder der Anwärter 
mit Aufgaben zur Bewältigung der durch den Vi-
rus SARS-CoV 2 ausgelösten Pandemie betraut 
wird.

8. Art. 37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Abs. 3

Auf das Zulassungsverfahren kann verzichtet 
werden; stehen für die Ausbildungsqualifizierung 
mehr Bewerbungen zur Verfügung als Ausbil-
dungsplätze, so ist der Leistungsvergleich allein 
auf Basis der periodischen Beurteilungen durch-
zuführen.

9. Art. 30, Art. 33

Die abweichenden Regelungen zur Zulassung, 
Ausbildung und Prüfung finden für die öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisse gemäß 
der Art. 30 bis 33 entsprechende Anwendung.

2Die ersatzweise getroffenen Regelungen müssen 
die Ziele der ersetzten Bestimmung soweit erfüllen, 
wie es in der tatsächlichen Situation möglich ist. 3Zu-
ständig für Entscheidungen nach Satz 1 Nr. 1 bis 9 
und Satz 2 ist abweichend von Art. 22 Abs. 6, Abs. 8 
Satz 2 die jeweilige oberste Dienstbehörde. 4Hin-
sichtlich der Abweichung nach Satz 1 Nr. 6 Teilsatz 2 
ist abweichend von Art. 22 Abs. 7 die Geschäftsstel-
le des Landespersonalausschusses zuständig. 5Sie 
unterrichten das Staatsministerium der Finanzen und 
für Heimat unverzüglich über die getroffenen Ent-
scheidungen.

(2) 1Soweit aufgrund von Infektionsschutzmaß-
nahmen zur Bewältigung der durch den Virus SARS-
CoV 2 ausgelösten Pandemie die Durchführung von 
Maßnahmen der modularen Qualifizierung (Art. 20 
Abs. 2) unmöglich wird, kann auf diese verzichtet 
werden, wenn und soweit durch E-Learning oder an-
dere Formen des eigenständigen Wissenserwerbs 
den steigenden Anforderungen der Ämter ab der 
nächsthöheren Qualifikationsebene Rechnung getra-
gen werden kann. 2Die Entscheidung trifft die gemäß 
Art. 20 Abs. 5 Satz 1 zuständige Behörde.

(3) Soweit in Rechtsverordnungen gemäß Art. 38 
Abs. 2 Nr. 2 und 3 weitere Voraussetzungen bestimmt 
werden, gilt Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 und Nr. 7 sowie 
Satz 2 bis 5 entsprechend.

(4) 1Soweit aufgrund von Infektionsschutzmaß-
nahmen zur Bewältigung der durch den Virus SARS-
CoV 2 ausgelösten Pandemie die Durchführung des 
Beurteilungsverfahrens die Erfüllung der sonstigen 
Dienstaufgaben erheblich beeinträchtigen würde, 
kann der Beurteilungszeitraum (Art. 56 Abs. 1) auf 
höchstens fünf Jahre verlängert werden. 2Der Ver-
wendungszeitraum (Art. 56 Abs. 4) und die Fristen 
des Art. 20 Abs. 4 sowie des Art. 37 Abs. 2 Nr. 2 ver-
längern sich entsprechend. 3Die Beurteilungen sind 
bis zum Vorliegen der nächsten periodischen Beur-
teilungen Grundlage der Leistungsfeststellung ge-
mäß Art. 62 für die Entscheidungen nach den Art. 30 
und 66 BayBesG. 4Die Entscheidung trifft die für die 
Durchführung des einheitlichen Beurteilungsverfah-
rens zuständige Behörde.“

2. In Art. 71 wird das Wort „tritt“ durch die Wörter „und 
Art. 70a treten“ ersetzt.

§ 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 15. März 2020 
in Kraft. 

München, den 24. Juli 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus Söder
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Gesetz 
zur Änderung des 

Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes und  
anderer Gesetze

vom 24. Juli 2020

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Gesundheitsdienst- und  

Verbraucherschutzgesetzes

Das Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutz-
gesetz (GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, 
BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 Abs. 145 der 
Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden die Wörter „die Ernährung 
und“ gestrichen.

2. Art. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Wörter „gesundheits- und 
ernährungsbezogenen“ durch das Wort „gesund-
heitsbezogenen“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort 
„ , Ernährung“ gestrichen.

3. In der Überschrift von Art. 3, in Art. 3 Abs. 1 Satzteil 
vor Nr. 1, Abs. 2 und Abs. 5, in der Überschrift von 
Art. 4, in Art. 4 Abs. 1 Satz 1 und 4, in Art. 5b Abs. 2 
Satz 1 und 2, in Art. 6 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 
und 2, Abs. 3 sowie Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird 
jeweils das Wort „ , Ernährung“ gestrichen.

4. In Art. 8 werden das Wort „ , Ernährung“, die Wörter 
 „ , der Ernährung“ sowie die Wörter „und ernäh-
rungsbezogen“ gestrichen. 

5. In Art. 9 Satz 1 wird das Wort „ , Ernährung“  
gestrichen.

6. Art. 10 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „ , Ernährung“ 
gestrichen.

b) In Abs. 2 werden das Wort „ , Ernährung“ und die 
Wörter „der Ernährung und“ gestrichen.

7. In Art. 11 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen.

8. Art. 12 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Art. 12

Unerlaubte Heilkundeausübung,  
Versicherungs- und Anzeigepflichten“.

b) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) 1Die unteren Behörden für Gesundheit, 
Veterinärwesen und Verbraucherschutz achten 
darauf, dass niemand unerlaubt die Heilkunde 
oder die Zahnheilkunde ausübt. 2Ergeben sich 
Anhaltspunkte für eine unerlaubte Ausübung, 
übermitteln sie diese den zuständigen Sicher-
heitsbehörden und speichern die erforderlichen 
Vorgangsdaten.“ 

c) In Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „der sons-
tigen gesetzlich geregelten Heilberufe im Sinn 
des Abs. 1 Satz 2“ durch die Wörter „der ge-
setzlich geregelten Heilberufe, für die keine 
berufsständische Kammer eingerichtet ist,“ 
ersetzt.

d) In Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „sonstigen 
gesetzlich geregelten Heilberufe im Sinn des 
Abs. 1 Satz 2“ durch die Wörter „in Abs. 2 Satz 1 
genannten Heilberufe“ ersetzt und das Wort 
„ , Ernährung“ gestrichen. 

9. Art. 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort 
„ , Ernährung“ gestrichen.

b) In Abs. 2 Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort 
„ , Ernährung“ gestrichen und die Angabe „bzw.“ 
durch das Wort „oder“ ersetzt.
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10. Art. 14 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 
Satz 1 wird jeweils das Wort „ , Ernährung“  
gestrichen.

b) Abs. 5 Satz 2 bis 6 wird wie folgt gefasst:

„2Diese hat insbesondere das Ziel, entwick-
lungsbedingten oder gesundheitlichen Beein-
trächtigungen und Entwicklungsverzögerungen 
vorzubeugen, sie frühzeitig zu erkennen und 
den Personensorgeberechtigten Wege für deren 
Behebung aufzuzeigen sowie diese präventiv 
und mit Blick auf einen möglichen Förderbedarf 
gesundheitlich zu beraten. 3Die unteren Behör-
den für Gesundheit, Veterinärwesen und Ver-
braucherschutz informieren nach Anhörung der 
Personensorgeberechtigten die Schulleitung der 
Schule, an der die Schulpflicht erfüllt wird oder 
voraussichtlich zu erfüllen ist, schriftlich

1. unmittelbar nach der Sprachstandserhe-
bung, wenn der Besuch eines Vorkurses 
Deutsch notwendig ist,

2. frühestens ab Beginn des Jahres, in dem 
das Kind bis zum 30. September sechs Jah-
re alt oder nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 oder 
3 des Bayerischen Gesetzes über das Er-
ziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) 
schulpflichtig wird,

a) ob gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen, Entwicklungsverzögerungen 
oder Behinderungen festgestellt 
wurden, wenn dies im Einzelfall für 
die Beschulung, insbesondere für 
die individuelle Förderung, erforder-
lich ist,

b) über Erkrankungen, die gegebenen-
falls ein unmittelbares medizinisches 
Eingreifen oder medizinische Maß-
nahmen an der Schule erfordern.

4Die Personensorgeberechtigten haben ihr Kind 
zur Schuleingangsuntersuchung nach Art. 80 
Satz 1 BayEUG den unteren Behörden für Ge-
sundheit, Veterinärwesen und Verbraucher-
schutz vorzustellen und den Nachweis über 
die Teilnahme an der für das Kind im Zeitpunkt 
der Schuleingangsuntersuchung altersentspre-
chenden Früherkennungsuntersuchung vorzule-
gen. 5Wird dieser Nachweis nicht erbracht oder 
ist eine schulärztliche Untersuchung aufgrund  

einer Verordnung gemäß Art. 34 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 6 indiziert, haben die betroffenen Kinder an 
der schulärztlichen Untersuchung teilzunehmen. 
6Wird ein Teil der Schuleingangsuntersuchung 
verweigert, erfolgt eine Mitteilung an das zustän-
dige Jugendamt.“

11. In Art. 15 Satz 1 und Art. 16 Abs. 2 wird jeweils das 
Wort „ , Ernährung“ gestrichen.

12. Art. 17 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort 
„ , Ernährung“ gestrichen.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

13. Art. 18 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und Abs. 2a Satz 1, 2 
und 3 wird jeweils das Wort „ , Ernährung“ ge-
strichen.

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 und Satz 3 wird jeweils das Wort 
„ , Ernährung“ gestrichen.

bb) In Satz 4 wird das Wort „Sätze“ durch das 
Wort „Satz“ ersetzt.

14. Nach Art. 27 wird folgender Art. 28 eingefügt: 

„Art. 28

Zulassung zur  
berufspraktischen Ausbildung

(1) Die Zahl der Plätze für den berufspraktischen 
Teil der Ausbildung zum staatlich geprüften Lebens-
mittelchemiker kann nach Maßgabe des Staatshaus-
halts festgelegt werden (Ausbildungshöchstzahl). 

(2) 1Übersteigt bei einem Zulassungstermin die 
Zahl der Bewerber die festgesetzte Ausbildungs-
höchstzahl, ist ein Auswahlverfahren nach Satz 2 
durchzuführen. 2Die Vergabe der Plätze erfolgt an-
hand der Durchschnittsnote des Zweiten Prüfungs-
abschnitts der Staatsprüfung zum staatlich geprüften 
Lebensmittelchemiker.“ 
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15. Art. 29a wird wie folgt geändert:

a) Die Sätze 1 bis 3 werden wie folgt gefasst:

„1Bei den staatlichen Hochschulen mit Medizini-
schen Fakultäten und der Bayerischen Landes-
ärztekammer bestehen unabhängige Ethik-Kom-
missionen zur Bewertung der klinischen Prüfung 
eines Arzneimittels bei Menschen nach §§ 40 
bis 42b des Arzneimittelgesetzes (AMG). 2Sie 
nehmen die Aufgaben nach §§ 40 bis 42b AMG 
wahr, sofern und solange jeweils eine genehmig-
te Registrierung nach § 41a AMG vorliegt und 
diese nicht ruht. 3Zudem bestehen unabhängige 
Ethik-Kommissionen zur Bewertung der klini-
schen Prüfung eines Medizinprodukts und der 
Leistungsbewertungsprüfung eines In-vitro-Dia-
gnostikums nach §§ 19 bis 24 des Medizinpro-
duktegesetzes (MPG) und zur Abgabe eines 
Votums nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 des Trans-
fusionsgesetzes.“

b) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden die Sätze  
4 bis 6.

16. Art. 29b Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „42“ durch die Angabe 
„42b“ ersetzt und werden nach dem Wort „Prüfer“ 
die Wörter „nach dem Bayerischen Hochschulper-
sonalgesetz“ eingefügt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „42“ durch die Angabe 
„42b“ ersetzt.

17. Art. 29c Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Zusammensetzung der Ethik-Kommis-
sionen muss die Anforderungen nach § 41a Abs. 3 
Nr. 2 und 3 AMG erfüllen.“ 

18. Art. 29e wird wie folgt gefasst:

„Art. 29e

Geschäftsstelle

1Bei den staatlichen Hochschulen und der 
Bayerischen Landesärztekammer wird jeweils 
eine Geschäftsstelle mit dem für die Aufgaben der 
Ethik-Kommission erforderlichen qualifizierten Per-
sonal eingerichtet. 2Die Geschäftsstelle ist mit einer 
personellen und sachlichen Ausstattung zu versehen, 
die es ermöglicht, kurzfristig Abstimmungsverfahren 
durchzuführen und fristgerecht Stellungnahmen und 
Bewertungsberichte zu erstellen.“

19. Art. 29f wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „der Rechtsauf-
sicht“ durch die Wörter „in formeller Hinsicht 
der Aufsicht“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird der zweite Halbsatz gestrichen.

cc) Satz 3 wird gestrichen.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „der Rechtsauf-
sicht“ durch die Wörter „in formeller Hinsicht 
der Aufsicht“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Sätze 2 und 3 
gelten“ durch die Wörter „Satz 2 gilt“ ersetzt.

20. Art. 29g wird aufgehoben.

21. Art. 30 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 und Satz 2 wird 
jeweils das Wort „ , Ernährung“ gestrichen.

bb) Satz 3 wird wie folgt geändert:

aaa) Das Wort „ , Ernährung“ wird ge-
strichen. 

bbb) Das Wort „übermitteln“ wird durch 
das Wort „offenbaren“ und das 
Wort „weitergeben.“ durch das Wort 
„übermitteln.“ ersetzt.

cc) In Satz 5 wird das Wort „ , Ernährung“ ge-
strichen.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden das Wort „übermittelt“ 
durch das Wort „offenbart“ und das Wort 
„weitergegeben“ durch das Wort „über-
mittelt“ ersetzt und wird jeweils das Wort 
„ , Ernährung“ gestrichen.

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Unter den Voraussetzungen des § 203 
Abs. 3 StGB ist eine Offenbarung an die dort 
genannten Personen zulässig, soweit andere 
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einschlägige Vorschriften beachtet werden 
und die Wahrung des Berufsgeheimnisses 
gewährleistet ist.“

22. Art. 31 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 31

Mitteilungen, Datenübermittlungen

(1) 1Werden einer Behörde für Gesundheit, Vete-
rinärwesen und Verbraucherschutz konkrete Anhalts-
punkte für Verstöße einer oder eines Angehörigen 
eines Heilberufs gegen öffentlich-rechtliche Berufs-
pflichten, die Nichteinhaltung anderer Vorschriften des 
öffentlichen Gesundheitsrechts oder des gesundheitli-
chen Verbraucherschutzrechts oder das Fehlen oder 
den Wegfall von Voraussetzungen bekannt, die für die 
Berufszulassung maßgeblich sind, unterrichtet sie 

1. die zuständigen öffentlichen Stellen, 

2. die zuständige berufsständische Kammer, 

3. die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns oder 
die Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns, 
sofern der oder die Berufsangehörige in der ver-
tragsärztlichen oder vertragszahnärztlichen Ver-
sorgung tätig ist,

soweit dies zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
empfangenden Stelle liegenden Aufgaben erforder-
lich ist. 2Personenbezogene Daten eines Dritten, die 
durch die Behörde auf Grundlage einer Einwilligung 
erhoben wurden, dürfen hierbei nicht übermittelt 
werden, wenn die Datenübermittlung nicht von der 
Einwilligung umfasst ist. 3Mit der Unterrichtung sol-
len zugleich vorhandene Belege für ein mögliches 
Fehlverhalten übermittelt werden. 4Akteneinsicht ist 
den zuständigen Stellen auf Anfrage zu gewähren, 
soweit dies zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
empfangenden Stelle liegenden Aufgaben erforder-
lich ist. 5Den Umfang der Akteneinsicht bestimmt in-
soweit die Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen 
und Verbraucherschutz.

(2) Zum Schutz einer Person, die sich selbst er-
heblich gefährdet, und zur Abwehr von Gefahren für 
Freiheit, Leben oder Gesundheit Dritter, dürfen die 
Behörden im Sinn des Art. 3 Abs. 1 personenbezoge-
ne Daten, die keine Geheimnisse im Sinn des Art. 30 
Abs. 1 sind, an öffentliche Stellen übermitteln, soweit 
dies zur Abwehr der Gefahr erforderlich ist und die 
betroffene Person darauf hingewiesen wird. 

(3) 1Die nach der Verordnung über die zuständi-

gen Behörden zum Vollzug des Rechts der Heilberufe 
zuständigen Behörden übermitteln bestandskräftige 
oder für sofort vollziehbar erklärte Entscheidungen 
betreffend Rücknahme, Widerruf oder Ruhen der 
Berufszulassung oder der Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung eines Angehörigen eines Heil-
berufs oder den Verzicht hierauf, soweit dies zur Er-
füllung der in der Zuständigkeit der empfangenden 
Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist, 

1. bei Angehörigen eines Heilberufs, für den eine 
berufsständische Kammer eingerichtet ist, der 
zuständigen Kammer; bei Ärzten ist die Weiter-
gabe der Daten an den zuständigen Kreis- und 
Bezirksverband zulässig, bei Zahnärzten und 
Tierärzten die Weitergabe an den zuständigen 
Bezirksverband,

2. dem zuständigen berufsständischen Versor-
gungswerk,

3. der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns oder 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns, 
sofern der oder die Berufsangehörige in der ver-
tragsärztlichen oder vertragszahnärztlichen Ver-
sorgung tätig ist,

4. anderen Behörden für Gesundheit, Veterinärwe-
sen und Verbraucherschutz und den zuständigen 
Behörden der anderen Länder.

2Satz 1 gilt bei Apothekerassistenten entsprechend 
im Hinblick auf eine Untersagung, die Berufsbezeich-
nung zu führen oder pharmazeutische Tätigkeiten in 
der Apotheke auszuführen. 3Die für den Vollzug der 
Approbationsordnung für Apotheker zuständige Be-
hörde gibt der Bayerischen Apothekerversorgung 
nach Prüfungsabschluss Namen, Geburtsdatum und 
Anschrift derjenigen Personen bekannt, die im Frei-
staat Bayern den Zweiten Abschnitt der Pharmazeu-
tischen Prüfung bestanden haben. 

(4) 1Die nach der Arzneimittelüberwachungszu-
ständigkeitsverordnung zuständigen Behörden über-
mitteln erteilte Erlaubnisse, Genehmigungen und 
sonstige Entscheidungen nach dem Apothekengesetz 
und der Apothekenbetriebsordnung sowie bestands-
kräftige oder für sofort vollziehbar erklärte Entschei-
dungen betreffend Rücknahme oder Widerruf oder In-
formationen über ein Erlöschen der Erlaubnis, soweit 
dies zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der emp-
fangenden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist,

1. der zuständigen Apothekerkammer und 

2. anderen Behörden für Gesundheit, Veterinär-
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wesen und Verbraucherschutz und den zustän-
digen Behörden der anderen Länder. 

2Für die nach der Arzneimittelüberwachungszustän-
digkeitsverordnung zuständigen Behörden gilt Abs. 1 
entsprechend.

(5) 1Außer in den in den Abs. 1 bis 4 genannten 
Fällen und unbeschadet der Einschränkungen nach 
den Art. 6 und 8 des Bayerischen Datenschutzgeset-
zes dürfen die Behörden für Gesundheit, Veterinär-
wesen und Verbraucherschutz personenbezogene 
Daten, die keine Geheimnisse im Sinn des Art. 30 
Abs. 1 sind, an die zuständigen öffentlichen Stellen 
nur übermitteln, 

1. in den Fällen des Art. 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 
2 sowie Satz 2, 

2. zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten, wenn die Daten der Behörde bei 
Erfüllung der Aufgaben gemäß Art. 1 Abs. 2 
Nr. 2, 3 oder 4 bekannt geworden sind, oder 

3. für Zwecke, zu deren rechtmäßiger Erfüllung sie 
erhoben wurden. 

2Eine Datenübermittlung nach Satz 1 ist nicht zuläs-
sig, soweit personenbezogene Daten der ärztlichen 
Schweigepflicht unterliegen.

(6) 1Personenbezogene Daten dürfen von Per-
sonen, die eine Tätigkeit im Sinn des Art. 18 Abs. 2 
ausüben, und von Trägern im Sinn von Art. 18 Abs. 5 
Nr. 1 und 2 nur verarbeitet werden, soweit

1. dies zur Ausführung und zum Nachweis ord-
nungsgemäßer Krankenpflege sowie für die 
weitere Versorgung des Patienten erforderlich 
ist oder

2. die betroffene Person eingewilligt hat.

2Soweit nicht bereits § 203 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 3 
Satz 2 StGB Anwendung findet, dürfen die in Satz 1 
genannten Unternehmer, Träger oder ihre Mitarbeiter 
fremde Geheimnisse oder personenbezogene Da-
ten, die ihnen bei ihrer Tätigkeit anvertraut oder sonst 
bekannt geworden sind, nicht unbefugt offenbaren. 
3Die Offenbarung ist insbesondere befugt, wenn ein 
Arzt zur Offenbarung befugt wäre.“

23. Art. 34 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 1, 5 und 7 wird jeweils das Wort 
„ , Ernährung“ gestrichen.

b) Abs. 2 Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. eine Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
den Beruf des staatlich geprüften Lebens-
mittelchemikers zu erlassen und das Nähere 
zum Auswahlverfahren nach Art. 28 Abs. 2 
Satz 2, insbesondere zum Bewerbungsver-
fahren, zu Ausschlussfristen, zur Auswahl 
unter gleichrangigen Bewerbern und zum 
Nachrückverfahren, zu regeln,“. 

c) Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nr. 1 Buchst. a wird wie folgt gefasst: 

„a) die Berufsausübung der Hebammen 
und Entbindungspfleger sowie der 
Pflegefachfrauen und Pflegefach-
männer, der Gesundheits- und Kran-
kenpfleger, der Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger und der Alten-
pfleger sowie der Pflegefachhelfer, 
insbesondere über Berufspflichten 
einschließlich der Fortbildung, sowie 
über die Weiterbildung und die Zu-
lassung von Weiterbildern und Wei-
terbildungsstätten und“. 

bb) Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchst. i wird das Wort „und“ am 
Ende durch ein Komma ersetzt.

bbb) In Buchst. k wird nach dem Wort 
„Trinkwasserverordnung“ das Wort 
„und“ eingefügt. 

ccc) Nach dem Buchst. k wird folgender 
Buchst. l eingefügt: 

„l) des Samenspenderregisterge-
setzes“.

cc) In Nr. 4 wird das Wort „ , Ernährung“ ge-
strichen.

dd) In Nr. 5 wird die Angabe „bis 6“ gestrichen. 

§ 2

Änderung des  
Heilberufe-Kammergesetzes

Das Heilberufe-Kammergesetz (HKaG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 6. Februar 2002 (GVBl. 
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S. 42, BayRS 2122-3-G), das zuletzt durch § 3 des Ge-
setzes vom 12. Juli 2018 (GVBl. S. 545) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 2 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 2

(1) Die Berufsvertretung hat die Aufgabe, im 
Rahmen der Gesetze die beruflichen Belange der 
Ärzte wahrzunehmen, die Erfüllung der ärztlichen 
Berufspflichten zu überwachen, die ärztliche Fortbil-
dung zu fördern, soziale Einrichtungen für Ärzte und 
deren Angehörige zu schaffen sowie in der öffentli-
chen Gesundheitspflege mitzuwirken. 

(2) 1Die Berufsvertretung ist berechtigt, innerhalb 
ihres Aufgabenbereichs Anfragen, Vorstellungen und 
Anträge an die zuständigen Behörden zu richten. 
2Sie ist verpflichtet, diesen Behörden auf Verlangen 
Gutachten zu erstatten oder Sachverständige zur Er-
stattung von Gutachten zu benennen. 3Die Behörden 
sollen die Berufsvertretung vor der Regelung wich-
tiger einschlägiger Fragen hören und auf Anfragen 
der Berufsvertretung Auskunft erteilen, soweit nicht 
dienstliche Gründe entgegenstehen. 4Die Berufsver-
tretung ist berechtigt, den Gerichten auf Verlangen 
Gutachten zu erstatten oder Sachverständige zur 
Erstattung von Gutachten zu benennen. 5Soweit es 
zur Erfüllung der Aufgaben nach den Sätzen 2 und 
4 erforderlich ist, ist die Berufsvertretung berechtigt, 
die in den jeweiligen Verfahrensakten enthaltenen 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

(3) Im Bereich der ärztlichen Fortbildung kann 
die Landesärztekammer in einer Satzung insbeson-
dere Regelungen treffen über die Anerkennung von 
Fortbildungsmaßnahmen, die Ausstellung eines Fort-
bildungszertifikats und die Vergabe und Erfassung 
von Fortbildungspunkten. 

(4) 1Die Landesärztekammer ist zuständige 
Stelle 

1. für die Ausgabe elektronischer Heilberufs- und 
Berufsausweise an Mitglieder der ärztlichen 
Kreisverbände,

2. für die Bestätigung der Befugnis zur Berufsaus-
übung im Sinn von § 291a Abs. 5f Satz 1 Nr. 1, 2 
Buchst. a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB V),

3. zur Bestätigung der berufsbezogenen Angaben 
im Sinn von § 12 Abs. 1 Satz 3 und § 14 Abs. 2 
des Vertrauensdienstegesetzes.

2Für die Zwecke nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 ist sie jeweils 
befugt, Mitgliederdaten an qualifizierte Vertrauens-
diensteanbieter im Sinn des Kapitels III Abschnitt 3 
der Verordnung (EU) 2014/910 zu übermitteln, soweit 
dies für deren Tätigkeit erforderlich ist.

(5) 1Die Landesärztekammer ist verpflichtet, vor 
dem Erlass oder der Änderung einer Regelung, die 
die Ausübung des ärztlichen Berufs beschränkt, eine 
Prüfung der Verhältnismäßigkeit nach den Vorgaben 
der Richtlinie (EU) 2018/958 vorzunehmen und in 
der Begründung der Regelung die Übereinstimmung 
mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach 
den Kriterien des Art. 7 der Richtlinie (EU) 2018/958 
zu erläutern. 2Mindestens zwei Wochen vor der Be-
schlussfassung durch die satzungsgebende Ver-
sammlung über die Vorschrift ist auf der Internetseite 
der Landesärztekammer ein Entwurf mit der Gele-
genheit zur Stellungnahme zu veröffentlichen. 3Nach 
dem Erlass der Vorschrift ist ihre Übereinstimmung 
mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu überwa-
chen und bei einer Änderung der Umstände zu prü-
fen, ob die Vorschrift anzupassen ist.“ 

2. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 6 wird der Halbsatz 2 gestrichen.

bb) In Satz 8 wird das Wort „Sätze“ durch das 
Wort „Satz“ ersetzt.

b) In Abs. 8 Satz 1 Halbsatz 1 werden nach dem Wort  
„erteilt“ die Wörter „oder verlängert“ eingefügt. 

c) In Abs. 9 wird das Wort „Absatz“ durch die Angabe 
„Abs.“ ersetzt.

d) Folgender Abs. 10 wird angefügt: 

„(10) 1Die Landesärztekammer und die zu-
ständigen ärztlichen Kreis- und Bezirksverbände 
übermitteln der zuständigen Berufsvertretung 
eines anderen Landes Informationen über ein 
Mitglied, soweit dies für deren Aufgabenerfüllung 
erforderlich ist. 2Die Informationen können elek-
tronisch übermittelt werden, wenn die Sicherheit 
der Übermittlung gewährleistet ist. 3Informatio-
nen nach Satz 1 sind insbesondere Angaben zu

1. der Berechtigung zur Berufsausübung und 
zur Führung von Berufsbezeichnungen,

2. ausgestellten Ausweisen und erteilten Be-
stätigungen,
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3. der Einhaltung der Berufspflichten,

4. der Beschäftigung und damit in Zusammen-
hang stehenden Erlaubnissen und Genehmi-
gungen,

5. Namen, akademischen Graden oder Titeln 
und

6. dem Wohnsitz.“

3. Art. 5 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 6 werden die Wörter „Art. 11 Abs. 5 
und Art. 12 gelten“ durch die Angabe „Art. 12 gilt“ 
ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort „Absatzes“ durch die 
Angabe „Abs.“ ersetzt.

bb) In Satz 4 wird das Wort „Absatz“ durch die 
Angabe „Abs.“ ersetzt.

c) In Abs. 6 wird das Wort „Absatz“ durch die Anga-
be „Abs.“ ersetzt.

4. In Art. 9 Satz 3 Halbsatz 1 wird nach dem Wort „Ge-
meindeordnung“ die Angabe „(GO)“ eingefügt.

5. Art. 11 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 3 Satz 1 
wird jeweils das Wort „Absatz“ durch die Angabe 
„Abs.“ ersetzt.

b) Abs. 5 wird aufgehoben.

6. Art. 12 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird aufgehoben.

b) Abs. 3 wird Abs. 2 und wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „Absatz“ durch 
die Angabe „Abs.“ und die Wörter „und das 
Ruhen des Mandats werden“ durch das 
Wort „wird“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „Absatzes“ durch 
die Angabe „Abs.“ ersetzt und wird das Wort 
„(Satzung)“ gestrichen. 

7. In Art. 13 Abs. 4 werden die Wörter „Abs. 1, 2 und 3 
Satz 1“ durch die Wörter „Abs. 1 und 2 Satz 1“ ersetzt.

8. Art. 16 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 3 wird das Wort „Sätze“ durch das 
Wort „Satz“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 1Bei der Wahrnehmung von Aufgaben 
nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strah-
lenschutzverordnung unterliegt die Landes-
ärztekammer der Fachaufsicht des Staatsmi-
nisteriums für Umwelt und Verbraucherschutz. 
2Art. 109 Abs. 2 und Art. 116 Abs. 1 GO finden 
entsprechende Anwendung.“ 

9. Art. 18 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 2 werden die Wörter „am Notfall- und 
Bereitschaftsdienst teilzunehmen“ durch die 
Wörter „am ärztlichen Bereitschaftsdienst 
der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns 
teilzunehmen und sich an dessen Finanzie-
rung zu beteiligen“ ersetzt.

bb) In Nr. 4 Satz 1 Halbsatz 2 werden die Wörter 
„des Gesetzes über den Versicherungsver-
trag (Versicherungsvertragsgesetz – VVG) 
vom 23. November 2007 (BGBl I S. 2631)“ 
durch die Wörter „des Versicherungsver-
tragsgesetzes“ ersetzt.

b) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Absatz 1 Satz 1 
Nrn.“ durch die Angabe „Abs. 1 Satz 1 Nr.“ 
ersetzt.

bb) In Satz 2 werden das Wort „Absatz“ durch 
die Angabe „Abs.“ und die Wörter „Notfall- 
und“ durch das Wort „ärztlichen“ ersetzt.

cc) Es wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Die Landesärztekammer ist berechtigt, der 
Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns die 
für die Umsetzung der Verpflichtung nach 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erforderlichen personen-
bezogenen Daten der privatärztlich tätigen 
Ärzte zu übermitteln.“

10. In Art. 30 Abs. 8 wird das Wort „Absatzes“ durch die 
Angabe „Abs.“ ersetzt.

11. In Art. 31 Abs. 2 Satz 1 wird jeweils das Wort „Absatz“ 



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/2020 377

durch die Angabe „Abs.“ ersetzt und wird die Angabe 
„Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ ersetzt.

12. Art. 33 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Absatzes“ durch 
die Angabe „Abs.“ ersetzt.

b) In Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „Absatz“ durch die 
Angabe „Abs.“ ersetzt.

c) In Abs. 5a Satz 2 Halbsatz 2 wird das Wort  
„Sätze“ durch das Wort „Satz“ ersetzt.

13. Art. 38 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„4Eine Zweitschrift des Bescheids ist zu über-
senden 

1. der Landesärztekammer, 

2. der Regierung und

3. der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns 
oder der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Bayerns, sofern der oder die Berufsangehö-
rige in der vertragsärztlichen oder vertrags-
zahnärztlichen Versorgung tätig und die 
Übermittlung zur Erfüllung der in deren Zustä-
n digkeit liegenden Aufgabe erforderlich ist.“

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 Halbsatz 2 werden die Wörter „Ab-
satz 3 Sätze“ durch die Angabe „Abs. 3 Satz“ 
ersetzt.

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„3Eine Zweitschrift des Beschwerdebe-
scheids ist zu übersenden 

1. dem ärztlichen Bezirksverband, der 
den Rügebescheid erlassen hat,

2. der Regierung und

3. der Kassenärztlichen Vereinigung 
Bayerns oder der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigung Bayerns, sofern 
der oder die Berufsangehörige in 
der vertragsärztlichen oder ver-
tragszahnärztlichen Versorgung 
tätig und die Übermittlung zur Er-

füllung der in deren Zuständigkeit 
liegenden Aufgabe erforderlich ist.“

c) In Abs. 7 Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

d) In Abs. 8 wird das Wort „Absatz“ durch die Anga-
be „Abs.“ ersetzt.

14. Art. 39 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird das Wort „Absatz“ durch die Anga-
be „Abs.“ ersetzt.

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„3Die Entscheidung, mit der der Antrag auf Ein-
leitung des berufsgerichtlichen Verfahrens zu-
rückgestellt wird oder von ihm abgesehen wird, 
ist mitzuteilen

1. dem Mitglied, 

2. der Regierung und

3. der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns 
oder der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Bayerns, sofern der oder die Berufsangehö-
rige in der vertragsärztlichen oder vertrags-
zahnärztlichen Versorgung tätig und die Über - 
mittlung zur Erfüllung der in deren Zustä n-
digkeit liegenden Aufgabe erforderlich ist.“ 

15. Art. 46 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und die Anga-
be „Abs. 3“ wird durch die Wörter „Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2, Abs. 3 und Abs. 5 Satz 2 und 3“ ersetzt.

b) Es werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt: 

„2Soweit Zahnärzte in eigener Praxis, die zur 
vertragszahnärztlichen Versorgung zugelassen 
sind, und in medizinischen Versorgungszentren 
tätige Zahnärzte zum vertragszahnärztlichen 
Notdienst herangezogen werden, haben diese 
unbeschadet ihrer vertragszahnärztlichen Ver-
pflichtungen auch berufsrechtlich die Pflicht, den 
Notdienst nach den hierfür geltenden Bestim-
mungen wahrzunehmen. 3Die Berufsordnung 
kann hierzu Näheres regeln.“

16. Art. 56 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„3In der von der Landesapothekerkammer zu erlas-
senden Wahlordnung, die die Einzelheiten des Ver-
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teilungs- und Wahlverfahrens regelt und die der Ge-
nehmigung des Staatsministeriums bedarf, kann die 
Dauer auf bis zu sechs Jahre verlängert werden.“ 

17. Art. 59 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 werden folgende Sätze 2 bis 4  
eingefügt: 

„2Art. 2 Abs. 4 gilt mit der Maßgabe, dass die 
Landesapothekerkammer auch zuständige Stel-
le für die Ausgabe von Institutionenkarten für 
Betriebserlaubnisinhaber öffentlicher Apotheken 
nach dem Apothekengesetz sowie deren Sper-
rung ist. 3Bei Entfallen der Voraussetzungen 
hat die Landesapothekerkammer unverzüglich 
die Sperrung der Institutionenkarte zu veran-
lassen. 4Die nach § 291a Abs. 5f Satz 4 Halb-
satz 1 SGB V übermittelten Daten dürfen auch 
zum Zweck der Sperrung der Institutionenkarte 
genutzt werden.“ 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 5. 

18. Art. 65 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1.

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Art. 38 Abs. 1 Satz 2 und Art. 83 Abs. 2 Satz 3 
gelten mit der Maßgabe, dass verhängte Geld-
bußen oder auferlegte Geldbeträge zugunsten 
von der Kammer zu bestimmender sozialer Ein-
richtungen zu zahlen sind.“

19. Art. 67 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 wird die Angabe „Absatz 1 Nrn.“ durch 
die Angabe „Abs. 1 Nr.“ ersetzt.

b) In Abs. 3 wird die Angabe „Absatz 1 Nrn.“ durch 
die Angabe „Abs. 1 Nr.“ ersetzt.

20. Art. 71 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 wird das Wort „Absatz“ 
durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

c) In Abs. 3 wird die Angabe „Absatz 2 Nrn.“ durch 
die Angabe „Abs. 2 Nr.“ ersetzt.

d) In Abs. 5 Satz 1 wird das Wort „Absatz“ durch die 

Angabe „Abs.“ ersetzt.

21. Art. 79 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 wird das Wort „Absat-
zes“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

b) In Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 wird jeweils das Wort 
„Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

22. Art. 83 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) 1Beschlüsse nach den Abs. 1 und 2 und 
Art. 82 sind zuzustellen, 

1. dem Beschuldigten,

2. seinem Verteidiger, 

3. seinem Beistand und 

4. dem Antragsteller. 

2Sie sind mitzuteilen 

1. den Antragsberechtigten nach Art. 77 Abs. 1 
Nr. 1 und 2, soweit diese nicht bereits Antrag-
steller sind, und 

2. der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns oder 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns, 
sofern der Beschuldigte in der vertragsärztlichen 
oder vertragszahnärztlichen Versorgung tätig 
und die Übermittlung zur Erfüllung der in deren 
Zuständigkeit liegenden Aufgabe erforderlich ist.“ 

23. In Art. 87 Abs. 2 Nr. 2 und 3 wird jeweils die Angabe 
„Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ ersetzt.

24. Art. 89 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 Halbsatz 1 werden die Wörter „und den 
Antragsberechtigten nach Art. 77 Abs. 1 mitzutei-
len“ gestrichen. 

b) Folgender Satz 4 wird angefügt: 

„4Art. 83 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.“ 

25. Art. 96 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 und 
Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 wird jeweils das Wort „Absat-
zes“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

b) In Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 Satz 2 wird jeweils das 
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Wort „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

26. Art. 97 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1.

bb) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Die rechtskräftige Entscheidung ist ent-
sprechend Art. 83 Abs. 3 Satz 1 und 2 den 
dort Genannten mitzuteilen.“ 

b) In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

c) Abs. 3 wird aufgehoben. 

27. In Art. 100 Abs. 5 wird das Wort „Absätze“ durch die 
Angabe „Abs.“ ersetzt.

28. Art. 101 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 wird jeweils das Wort „Absatz“ durch 
die Angabe „Abs.“ ersetzt.

b) In Abs. 3 wird das Wort „Absätzen“ durch die An-
gabe „Abs.“ ersetzt.

29. Art. 103 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Ein gegenüber der Landesapothekerkam-
mer binnen zwei Jahre nach Inkrafttreten 
des Änderungsgesetzes nach Satz 1 form-
gerecht erklärter Beitritt als freiwilliges Mit-
glied ist weiterhin wirksam.“

cc) Satz 3 wird aufgehoben. 

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

30. Art. 105 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

31. In Art. 28 Abs. 2, Art. 45 Abs. 3, Art. 60 Abs. 2, Art. 78 
Abs. 3 und Art. 85 Abs. 2 Satz 1 und 2 wird jeweils 

das Wort „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt. 

§ 3

Änderung  
weiterer Rechtsvorschriften

(1) Das Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) 
vom 8. Juli 2008 (GVBl. S. 346, BayRS 2170-5-G), das 
zuletzt durch § 1 Abs. 174 der Verordnung vom 26. März 
2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt  
geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In Art. 24 Abs. 2 werden die Wörter „§ 1 der Verord-
nung zur Ausführung des Gesetzes über den öffentli-
chen Gesundheitsdienst in Verbindung mit Art. 2 und“ 
durch die Wörter „§ 2 Abs. 1 Satz 2 und 3 der Ver-
ordnung über die staatliche Gesundheitsverwaltung 
in Verbindung mit Art.“ ersetzt.

(2) Das Baukammerngesetz (BauKaG) vom 9. Mai 
2007 (GVBl. S. 308, BayRS 2133-1-B), das zuletzt durch 
§ 1 Abs. 162 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. Dem Art. 18 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) 1Die Kammern sind verpflichtet, vor dem 
Erlass oder der Änderung einer Regelung, die die 
Titelführung im Sinn dieses Gesetzes beschränkt, 
eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit nach den Vor-
gaben der Richtlinie (EU) 2018/958 vorzunehmen 
und in der Begründung der Regelung die Überein-
stimmung mit dem Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit nach den Kriterien des Art. 7 der Richtlinie (EU) 
2018/958 zu erläutern. 2Mindestens zwei Wochen vor 
der Beschlussfassung durch die satzungsgebende 
Versammlung über die Regelung ist auf der Internet-
seite der Kammer ein Entwurf mit der Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu veröffentlichen. 3Nach dem Er-
lass der Regelung ist ihre Übereinstimmung mit dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu überwachen und 
bei einer Änderung der Umstände zu prüfen, ob die 
Regelung anzupassen ist.“

3. Dem Art. 34 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Art. 18 Abs. 4 tritt am 30. Juli 2020 in Kraft.“

(3) Das Gesetz über das Bayerische Landesamt für 
Umwelt (LfUG) in der Fassung der Bekanntmachung 
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vom 29. Juli 1994 (GVBl. S. 873, BayRS 200-29-U), das 
zuletzt durch § 1 Abs. 25 der Verordnung vom 26. März 
2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. Art. 3a wird aufgehoben. 

2. Art. 7 wird Art. 2.

§ 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2020 in Kraft. 

München, den 24. Juli 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2132-1-B

Gesetz 
zur Änderung der 

Bayerischen Bauordnung

vom 24. Juli 2020

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Art. 83 Abs. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 
2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch 
§ 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 408) geän-
dert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(1) Art. 82 Abs. 1 und 2 findet keine Anwendung auf 
Anlagen zur Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der 
Windenergie, soweit

1. vor Ablauf des 4. Februar 2014 bei der zuständigen 
Behörde ein vollständiger Antrag auf Genehmigung 
eingegangen ist, oder

2. die Anlage am selben Standort mit gleicher, geringfü-
gig höherer oder niedrigerer Höhe statt einer anderen 
Anlage errichtet wurde, die mit Ablauf des 20. No-
vember 2014 zwar noch nicht errichtet aber entweder 
bereits genehmigt oder nach Nr. 1 genehmigungsfä-
hig war.“

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2020 in Kraft. 

München, den 24. Juli 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2210-1-1-WK, 2210-1-1-2-WK

Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen Hochschulgesetzes und  
weiterer Rechtsvorschriften

vom 24. Juli 2020

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Bayerischen Hochschulgesetzes

Das Bayerische Hochschulgesetz (BayHSchG) vom 
23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-WK), das 
zuletzt durch § 1 Abs. 186 der Verordnung vom 26. März 
2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. Art. 38 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 4 wird aufgehoben.

bb) Die Sätze 5 und 6 werden die Sätze 4 und 5.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) 1Die Hochschule regelt die nach die-
sem Gesetz durchzuführenden Wahlen durch 
Satzung, in der auch die Amtszeiten festzulegen 
sind. 2In der Satzung kann vorgesehen werden, 
dass die Wahlen ganz oder teilweise elektro-
nisch durchgeführt werden. 3Solange und soweit 
keine Regelung durch Satzung vorliegt, gelten 
die Wahlbestimmungen, die in der Grundord-
nung oder vom Staatsministerium durch Rechts-
verordnung getroffen werden.“

2. In Art. 52 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „sowie das 
Nähere über das Wahlverfahren“ gestrichen.

3. Art. 57 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) 1Die Hochschulen unterrichten das Staatsmi-
nisterium über die Einrichtung, wesentliche Änderung 
oder Aufhebung eines Studien- oder Teilstudiengangs 
spätestens drei Monate vor Beginn des betreffenden 
Semesters. 2Das Staatsministerium kann die Einrich-

tung, wesentliche Änderung oder Aufhebung eines 
Studiengangs oder Teilstudiengangs untersagen oder 
hierfür Maßgaben erteilen, wenn dies insbesondere 
aus hochschulplanerischen Gründen erforderlich ist. 
3Bei akkreditierungspflichtigen Studiengängen gemäß 
Art. 10 Abs. 4 ist eine Akkreditierung spätestens inner-
halb der Regelstudienzeit gegenüber dem Staatsmi-
nisterium nachzuweisen.“

4. Dem Art. 61 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

„(10) 1Zur Erprobung neuer oder effizienterer 
Prüfungsmodelle kann das Staatsministerium durch 
Rechtsverordnung vorsehen, dass Prüfungen, die 
ihrer Natur nach dafür geeignet sind, in elektroni-
scher Form und ohne die Verpflichtung durchgeführt 
werden können, persönlich in einem vorgegebenen 
Prüfungsraum anwesend sein zu müssen. 2In der 
Rechtsverordnung sind insbesondere Bestimmun-
gen zu treffen

1. zur Sicherung des Datenschutzes,

2. zur Sicherung persönlicher Leistungserbringung 
durch den zu Prüfenden während der gesamten 
Prüfungsdauer,

3. zur eindeutigen Authentifizierung des zu Prü-
fenden,

4. zur Verhinderung von Täuschungshandlungen,

5. zum Umgang mit technischen Problemen.

3Im Übrigen bleiben Art. 12 Abs. 3 Nr. 6 und Art. 61 
Abs. 3 Nr. 8 unberührt. 4Das Staatsministerium evalu-
iert diese Bestimmung sowie die darauf aufbauenden 
Prüfungsregelungen spätestens zum Jahresende 
2024 und berichtet hierzu dem Landtag.“ 

5. Nach Art. 98 wird folgender Art. 99 eingefügt:

„Art. 99

Bestimmungen zur Bewältigung der  
COVID-19-Pandemie
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(1) In Bezug auf die in den für Studiengänge 
maßgeblichen Prüfungsordnungen nach Art. 61 
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 8 festgelegten Regeltermine 
und Fristen gilt das Sommersemester 2020 nicht als 
Fachsemester.

(2) 1Für die im Sommersemester 2020 in einem 
Studiengang an einer staatlichen oder staatlich an-
erkannten Hochschule immatrikulierten und nicht 
beurlaubten Studierenden gilt eine von der Regelstu-
dienzeit abweichende um ein Semester verlängerte 
individuelle Regelstudienzeit. 2Soweit Abs. 1 die Ver-
längerung von Fristen vorgibt, sind die dort getroffe-
nen Regelungen abschließend.

(3) 1Soweit aufgrund der Infektionsschutzmaß-
nahmen, die zur Bewältigung der durch den Virus 
SARS-CoV-2 ausgelösten Pandemie ergriffen wur-
den, Wahlen zum Senat, zu den Fakultätsräten oder 
sonstigen Gremien der Hochschule, die keine Lei-
tungsfunktion innehaben, nicht durchgeführt werden 
können, können diese im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium auf einen späteren Zeitpunkt ver-
schoben werden. 2Der festgesetzte Zeitpunkt kann 
nach Maßgabe des Satzes 1 erneut verschoben 
werden. 3Eine Verschiebung der Wahl um insgesamt 
mehr als ein Jahr ist nicht möglich. 4Die Mitglieder 
des Gremiums, dessen Wahl nach Maßgabe der Sät-
ze 1 bis 3 verschoben worden ist, üben ihre Funkti-
on in dem Gremium weiter bis zum erstmaligen Zu-
sammentritt des neu gewählten Gremiums aus. 5Ihre 
Amtszeit ist insoweit verlängert. 6Ein Rücktritt kann 
nur aus wichtigem Grund erfolgen.

(4) 1Die Hochschule kann für die Immatrikulati-
on in das Studium zum Wintersemester 2020/2021 
und Sommersemester 2021 durch Satzung zulas-
sen, dass das Studium bereits vor dem Nachweis 
der besonderen Qualifikationsvoraussetzungen nach 
Art. 44 Abs. 2 bis 4 aufgenommen werden kann, 
wenn dieser Nachweis durch die Corona-Krise er-
schwert oder unmöglich gemacht wurde. 2Der Nach-
weis der besonderen Qualifikationsvoraussetzungen 
nach Art. 44 Abs. 2 bis 4 ist spätestens innerhalb 
eines Jahres nach Aufnahme des Studiums vorzule-
gen. 3Wird der Nachweis nicht fristgerecht vorgelegt, 
so erlischt die Immatrikulation zum Ende des Se-
mesters, in dem der Nachweis hätte erbracht werden 
müssen. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, so-
weit das für den Hochschulzugang von qualifizierten 
Berufstätigen erforderliche Beratungsgespräch nach 
Art. 45 Abs. 1 und 2 oder das besondere Prüfungs-
verfahren nach Abs. 2 durch die Corona-Krise er-
schwert oder unmöglich gemacht wurde.

(5) Für Studierende, die ihr Masterstudium 

im Sommersemester 2019, im Wintersemester 
2019/2020 oder im Sommersemester 2020 begon-
nen haben, können die Hochschulen auf Antrag die 
Frist gemäß Art. 43 Abs. 5 Satz 3 um bis zu einem 
halben Jahr verlängern, wenn die Studierenden auf-
grund der Corona-Krise ohne Verschulden verhindert 
waren, die Frist einzuhalten.

(6) Für die nichtstaatlichen Hochschulen gelten 
die Abs. 1, 4 und 5 nach Maßgabe des Art. 80 Abs. 1 
entsprechend.“

6. Nach Art. 106 wird folgender Art. 106a eingefügt:

„Art 106a

Einschränkung von Grundrechten

Auf Grund dieses Gesetzes kann das Grund-
recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des 
Grundgesetzes und Art. 106 Abs. 3 der Verfassung) 
eingeschränkt werden.“

7. Art. 107 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Außerkrafttre-
ten“ angefügt.

b) Folgender Satz 3 wird angefügt:

„3Art. 38 Abs. 2 Satz 3 und Art. 61 Abs. 10 sowie 
die darauf beruhenden Rechtsverordnungen und 
Satzungsbestimmungen treten mit Ablauf des 
31. Dezember 2024 außer Kraft.“

§ 2

Änderung der  
Wahlordnung für die staatlichen Hochschulen

Die Wahlordnung für die staatlichen Hochschulen 
(BayHSchWO) vom 16. Juni 2006 (GVBl. S. 338, BayRS 
2210-1-1-2-WK), die zuletzt durch Verordnung vom 7. Juni 
2018 (GVBl. S. 431) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 werden die Angabe „Nrn.“ durch die An-
gabe „Nr.“ und die Angabe „BayHSchG“ durch die 
Wörter „des Bayerischen Hochschulgesetzes –  
BayHSchG“ ersetzt.

b) In Nr. 2 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe 
„Nr.“ ersetzt.
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2. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Außerkrafttreten“ 
angefügt.

b) Der Punkt am Ende wird durch die Wörter „und 
am 31. Dezember 2024 außer Kraft.“ ersetzt.

§ 3

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 1. August 2020 in Kraft. 2Ab-
weichend von Satz 1 tritt

1. § 1 Nr. 4 und 5 mit Wirkung vom 20. April 2020,

2. § 1 Nr. 3 am 1. Januar 2021

in Kraft. 

München, den 24. Juli 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2211-2-WK

Gesetz 
zur Änderung des 

Gesetzes über die Hochschule für 
Politik München

vom 24. Juli 2020

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

In Art. 11 Satz 2 Nr. 3 des HfP-Gesetzes (HfPG) in der 
in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2211-2-WK) 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 
Abs. 202 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) 
geändert worden ist, wird die Angabe „1. Oktober 2020“ 
durch die Angabe „1. Oktober 2021“ ersetzt.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2020 in Kraft. 

München, den 24. Juli 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2230-1-1-K

Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen Gesetzes über das  
Erziehungs- und Unterrichtswesen

vom 24. Juli 2020

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 632, BayRS 
2230-1-1-K), das zuletzt durch § 5 Abs. 16 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 6 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Art. 6

Gliederung des Schulwesens“.

b) In Abs. 4 Satz 2 wird das Wort „Zwölften“ durch 
das Wort „Neunten“ ersetzt.

2. Art. 7a wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 3 werden die Wörter „die drei 
Zweige der Berufsorientierung (Technik, Wirt-
schaft, Soziales)“ durch die Wörter „drei Zweige 
der Berufsorientierung“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter „7 und 8 zur 
Vorbereitung auf Mittlere-Reife-Klassen auch Mitt-
lere-Reife-Kurse“ durch die Wörter „5 bis 8 können 
zur Vorbereitung auf Mittlere-Reife-Klassen auch 
Mittlere-Reife-Kurse angeboten werden“ ersetzt.

c) Abs. 4 Satz 3 wird aufgehoben.

3. Art. 13 Satz 4 Halbsatz 2 wird wie folgt gefasst:

„Art. 11 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.“

4. Art. 14 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:

„3Wirtschaftsschulen in vierstufiger Form können 
eine sechste Jahrgangsstufe als Vorklasse führen.“

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

5. In Art. 18 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 wird nach dem 
Wort „Das“ das Wort „jeweils“ eingefügt.

6. Dem Art. 37 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Die zuständige Grundschule führt einen Vor-
kurs Deutsch gemeinsam mit den Kindertagesein-
richtungen in ihrem Sprengel durch.“

7. Art. 40 wird wie folgt gefasst:

„Art. 40

Berufsschulberechtigung

1Zum Besuch der Berufsschule sind berechtigt:

1. Personen, die nicht mehr berufsschulpflichtig 
sind, sich aber in Berufsausbildung befinden,

2. Personen, die nach dem Berufsbildungsgesetz 
oder der Handwerksordnung eine Umschulung 
auf einen anerkannten Ausbildungsberuf durch-
laufen.

2Die Ausbildenden haben den Besuch der Berufs-
schule zu gestatten. 3Nicht mehr berufsschulpflichtige  
Personen sind zum Besuch des Berufsgrundschul-
jahres berechtigt.“

8. Art. 41 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 7 Satz 3 wird die Angabe „Art. 37 Abs. 1 
Nr. 2“ durch die Angabe „Art. 37 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2“ ersetzt.

b) Abs. 10 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„2Zum Besuch der Berufsschule zur sonder-
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pädagogischen Förderung sind berechtigt, 

1. nicht mehr Berufsschulpflichtige, 
wenn sie an einer berufsvorbereiten-
den Maßnahme der Arbeitsverwal-
tung teilnehmen oder ein Berufsvor-
bereitungsjahr besuchen wollen, 

2. Umschülerinnen und Umschüler, so-
fern ein solcher Unterricht für Schul-
pflichtige eingerichtet ist.“

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

cc) Der bisherige Satz 4 wird Satz 3.

9. In Art. 52 Abs. 5 Satz 5 wird das Wort „Staatsministe-
rium“ durch die Wörter „zuständige Staatsministerium“ 
ersetzt.

10. In Art. 89 Abs. 1 Satz 3 Nr. 11 werden die Wörter 
„sonstigen schulischen Veranstaltungen“ durch das 
Wort „Schulveranstaltungen“ ersetzt.

11. In Art. 108 Satz 3 wird das Wort „Zwölften“ durch das 
Wort „Neunten“ ersetzt.

12. In Art. 119 Abs. 1 Nr. 4 wird die Angabe „Art. 56 Abs. 4“ 
durch die Angabe „Art. 56 Abs. 4 Satz 3“ ersetzt.

13. Dem Art. 122 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Für bereits genehmigte Angebote, den mitt-
leren Schulabschluss in Kooperation mit einer ande-
ren öffentlichen Schule, insbesondere einer anderen 
Schulart, zu erwerben, gilt Art. 7a Abs. 4 Satz 3 in der 
bis zum 31. Juli 2020 geltenden Fassung.“

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2020 in Kraft. 

München, den 24. Juli 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes

vom 24. Juli 2020

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgen-
de Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht 
wird:

§ 1

Änderung des  
Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes

Das Bayerische Behindertengleichstellungsgesetz  
(BayBGG) vom 9. Juli 2003 (GVBl. S. 419, BayRS  
805-9-A), das zuletzt durch § 1 Abs. 359 der Verordnung 
vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz 
(BayBGG)“.

2. Art. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 werden die Wörter „Gleichstellung 
und soziale Eingliederung“ durch die Wörter 
„Gleichberechtigung sowie volle und wirksame 
Teilhabe in allen Lebensbereichen“ ersetzt und 
die Wörter „körperlicher, geistiger und seeli-
scher“ gestrichen. 

b) In Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „Integration“ durch 
das Wort „Inklusion“ ersetzt.

3. Art. 2 wird wie folgt gefasst:

„Art. 2

Behinderung

1Menschen mit Behinderung im Sinn dieses Ge-
setzes sind Menschen, die langfristige körperliche, 
seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen 
haben, welche sie in Wechselwirkung mit von außen 
wirkenden Barrieren an der gleichberechtigten Teil-
habe an der Gesellschaft hindern können. 2Als lang-
fristig gilt ein Zeitraum, der mit hoher Wahrscheinlich-
keit länger als sechs Monate andauert.“

4. Art. 3 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Um die Benachteiligung von Frauen mit  
Behinderung wegen mehrerer Gründe zu ver-
meiden, sind deren besondere Belange zu be-
rücksichtigen, bestehende Benachteiligungen 
zu beseitigen und künftige Benachteiligungen  
zu verhindern.“

b) In Satz 2 werden die Wörter „behinderten Frau-
en“ durch die Wörter „Frauen mit Behinderung“ 
ersetzt.

5. Art. 4 wird wie folgt gefasst:

„Art. 4

Barrierefreiheit

1Barrierefrei ist, was für Menschen mit Behinde-
rung in der allgemein üblichen Weise, ohne besonde-
re Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 
auffindbar, zugänglich und nutzbar ist. 2An der Barri-
erefreiheit fehlt es, wenn Menschen mit Behinderung 
die Mitnahme oder der Einsatz benötigter Hilfsmittel 
unmöglich ist, verweigert oder erschwert wird.“

6. Art. 5 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „be-
hinderte Menschen“ werden durch die Wörter  
„Menschen mit Behinderung“ ersetzt.

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Die Versagung angemessener Vorkehrungen 
für Menschen mit Behinderung ist eine Benach-
teiligung im Sinn dieses Gesetzes.“

7. Art. 6 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Art. 6

Kommunikation von Menschen mit  
Hör- oder Sprachbehinderung“.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:
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aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Menschen mit Hör- oder Sprachbehinde-
rung haben nach Maßgabe der einschlä-
gigen Gesetze das Recht, die Deutsche 
Gebärdensprache, lautsprachbegleitende 
Gebärden oder andere geeignete Kommu-
nikationshilfen zu verwenden.“

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

cc) Satz 3 wird Satz 2.

8. Art. 7 wird wie folgt gefasst:

„Art. 7

Sicherung der Teilhabe

1Die zuständigen Staatsministerien entwickeln 
Fachprogramme zur Sicherstellung der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung am Leben in der Ge-
sellschaft. 2Dabei soll insbesondere Menschen mit 
geistiger Behinderung oder Mehrfachbehinderung, 
Menschen mit schweren Verhaltensstörungen und 
Menschen mit psychischer Erkrankung, die großen 
Hilfebedarf haben, eine Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft ermöglicht werden.“

9. Art. 9 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „sollen im Rah-
men ihres jeweiligen Aufgabenbereichs 
die in Art. 1 genannten Ziele aktiv fördern 
und bei der Planung von Maßnahmen be-
achten“ durch die Wörter „fördern im Rah-
men ihres jeweiligen Aufgabenbereichs 
die in Art. 1 genannten Ziele und beachten 
diese bei der Planung von Maßnahmen“  
ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „behinderter 
Menschen gegenüber nicht behinderten 
Menschen“ durch die Wörter „von Menschen 
mit Behinderung gegenüber Menschen ohne 
Behinderung“ ersetzt.

cc) In Satz 4 werden die Wörter „behinderter 
Frauen“ durch die Wörter „von Frauen mit 
Behinderung“ ersetzt.

b) In Abs. 3 werden die Wörter „behinderten Men-
schen“ durch die Wörter „Menschen mit Behin-
derung“ ersetzt.

10. Art. 10 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Neubauten 
sowie große Um- oder Erweiterungsbauten“ 
durch die Wörter „Neu-, Um- und Erweite-
rungsbauten“ ersetzt.

bb) In Satz 2 Halbsatz 1 werden die Wörter 
„nach Art. 9 Abs. 1 Satz 1“ gestrichen. 

b) Nach Abs. 1 werden die folgenden Abs. 2 und 3 
eingefügt:

„(2) Die in Abs. 1 Satz 1 und 2 genannten 
Stellen sollen anlässlich der Durchführung von 
investiven Baumaßnahmen nach Abs. 1 bauliche  
Barrieren in den nicht von diesen Baumaß-
nahmen unmittelbar betroffenen Gebäudeteilen, 
soweit sie dem Publikumsverkehr dienen, fest-
stellen und unter Berücksichtigung der baulichen 
Gegebenheiten abbauen, sofern die Feststellung 
und der Abbau nicht einen unverhältnismäßigen 
Aufwand darstellen.

(3) 1Die in Abs. 1 Satz 1 und 2 genannten 
Stellen sind verpflichtet, die Barrierefreiheit bei 
Anmietungen der von ihnen genutzten Bauten 
zu berücksichtigen. 2Künftig sollen möglichst nur 
barrierefreie Bauten angemietet werden, soweit 
die Anmietung nicht eine unangemessene wirt-
schaftliche Belastung zur Folge hätte.“ 

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 4.

11. Art. 11 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Verordnungs-
ermächtigung“ angefügt.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Zur Wahrnehmung eigener Rechte im Ver-
waltungsverfahren können Menschen mit 
Hör- oder Sprachbehinderung nach Maß-
gabe der Rechtsverordnung nach Abs. 2 
mit Trägern öffentlicher Gewalt in Deutscher 
Gebärdensprache, mit lautsprachbegleiten-
den Gebärden oder über andere geeignete 
Kommunikationshilfen kommunizieren.“

bb) In Satz 2 werden die Wörter „im Sinn des 
Art. 9 Abs. 1 Satz 1“ gestrichen. 
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c) In Abs. 3 werden die Wörter „die Staatsregierung“ 
durch die Wörter „das Staatsministerium für Fa-
milie, Arbeit und Soziales (Staatsministerium)“ 
ersetzt.

12. Art. 12 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Verordnungs-
ermächtigung“ angefügt.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „im Sinn des 
Art. 9 Abs. 1 Satz 1“ gestrichen.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Zur Wahrnehmung eigener Rechte im 
Verwaltungsverfahren können blinde und 
sehbehinderte Menschen nach Maßgabe 
der Rechtsverordnung nach Abs. 2 insbe-
sondere verlangen, dass ihnen Bescheide, 
öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke 
ohne zusätzliche Kosten auch in einer für sie 
wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht 
werden.“

c) In Abs. 2 wird das Wort „ , erblindeten“ gestrichen.

13. Nach Art. 12 wird folgender Art. 13 eingefügt:

„Art. 13

Verständlichkeit

1Träger öffentlicher Gewalt sollen Informationen  
zunehmend in besonders leicht verständlicher  
Sprache bereitstellen. 2Sie sollen besonders leicht 
verständliche Sprache im Rahmen der Verhältnis-
mäßigkeit stärker einsetzen. 3Außerdem sollen sie 
ihre oder allgemein verfügbare Fähigkeiten auf- und 
ausbauen, Texte in besonders leicht verständlicher 
Sprache zu verfassen. 4Sprache ist besonders leicht 
verständlich, wenn sie sich an dafür eingeführte 
Standards hält.“ 

14. Der bisherige Art. 13 wird Art. 14. 

15. Der bisherige Art. 14 wird Art. 15 und wird wie folgt 
geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Hierzu sollen insbesondere Fernsehprogramme 
untertitelt oder mit Gebärdensprache begleitet 
und mit Bildbeschreibungen versehen werden.“ 

b) In Satz 3 werden die Wörter „im Sinn des Art. 9 
Abs. 1 Satz 1“ gestrichen.

16. Der bisherige Art. 15 wird Art. 16 und in Satz 1 
werden die Wörter „behinderte Menschen“ durch 
die Wörter „Menschen mit Behinderung“ und die 
Angabe „Art. 13“ wird durch die Angabe „Art. 14“  
ersetzt.

17. Der bisherige Art. 16 wird Art. 17 und wird wie folgt 
geändert:

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „§ 13“ 
durch die Angabe „§ 15“ ersetzt und wer-
den die Wörter „nach Art. 9 Abs. 1 Satz 1“  
gestrichen.

bb) In Nr. 1 wird die Angabe „Art. 13“ durch die 
Angabe „Art. 14“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „behinderter 
Mensch“ durch die Wörter „Mensch mit Behinde-
rung“ ersetzt.

18. Der bisherige Art. 17 wird Art. 18 und wird wie folgt 
gefasst: 

„Art. 18

Der oder die Beauftragte für die Belange von  
Menschen mit Behinderung

(1) 1Die Staatsregierung beruft für die Dauer 
einer Legislaturperiode zu ihrer Beratung und Un-
terstützung in Fragen der Behindertenpolitik einen 
Beauftragten oder eine Beauftragte für die Belan-
ge von Menschen mit Behinderung. 2Der oder die 
Beauftragte wird vom Ministerpräsidenten namens 
der Staatsregierung berufen. 3Wiederberufung ist 
zulässig.

(2) 1Der oder die Beauftragte

1. ist unabhängig und weisungsungebunden,

2. kann aus dem Amt vor Ablauf der Legislatur-
periode nur abberufen werden, wenn eine ent-
sprechende Anwendung der Vorschriften über 
die Amtsenthebung von Richtern auf Lebenszeit 
dies rechtfertigt,

3. ist öffentliche Stelle im Sinne des Bayerischen 
Datenschutzgesetzes und als Amtsträger zur 
Verschwiegenheit verpflichtet und
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4. hat berufliche oder gewerbliche Tätigkeiten, die 
neben dem Amt wahrgenommen werden, offen 
zu legen.

2Er oder sie ist dem Staatsministerium für Familie,  
Arbeit und Soziales zugewiesen, bei dem eine finan-
ziell und personell angemessene und mit dem Not-
wendigen ausgestattete Geschäftsstelle angesiedelt 
ist. 3Art. 55 der Verfassung bleibt unberührt.

(3) Der oder die Beauftragte 

1. ist ressortübergreifend tätig und 

a) arbeitet zur Erfüllung der Amtsaufgaben mit 
allen Geschäftsbereichen zusammen, 

b) regt Maßnahmen zur verbesserten Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung an, 

c) bearbeitet unbeschadet des Petitionsrechts 
und der Entscheidungsverantwortung der 
vollziehenden Stellen die an ihn oder sie 
gerichteten Anregungen von einzelnen Be-
troffenen, Verbänden, Selbsthilfegruppen, 
kommunalen Beauftragten und anderen Or-
ganisationen im thematisch einschlägigen 
Bereich, 

d) wird zu allen Gesetzes-, Verordnungs- und 
sonstigen wichtigen Vorhaben der Staats-
regierung frühzeitig angehört, soweit sie im 
Schwerpunkt thematisch einschlägige Fra-
gen behandeln oder berühren,

2. unterrichtet den Ministerrat in der Regel alle zwei 
Jahre, spätestens aber sechs Monate vor dem 
Ende einer Wahlperiode des Landtags, über die 
Ergebnisse seiner Tätigkeit; der Ministerrat leitet 
den Bericht dem Landtag zu.“

19. Der bisherige Art. 18 wird Art. 19 und wird wie folgt 
geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „(Beauftragter für 
die Belange von Menschen mit Behinderung)“ 
gestrichen.

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Die Beauftragten auf kommunaler Ebene sind 
in der Erfüllung ihrer Aufgaben weisungsfrei, 
soweit nicht durch Satzung etwas anderes be-
stimmt wird.“

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

20. Der bisherige Art. 19 wird Art. 20 und wird wie folgt 
geändert:

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Verordnungser-
mächtigung“ angefügt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden die Wörter „der beauftrag-
ten Person“ durch die Wörter „dem oder der 
Beauftragten“ ersetzt.

bb) In Satz 5 wird das Wort „drei“ durch das Wort 
„fünf“ ersetzt.

cc) In Satz 6 werden die Wörter „für Familie, Ar-
beit und Soziales“ gestrichen.

c) In Abs. 4 werden die Wörter „für Familie, Arbeit 
und Soziales“ gestrichen.

§ 2

Weitere Änderung des  
Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes

Art. 13 des Bayerischen Behindertengleichstellungs-
gesetzes (BayBGG), das zuletzt durch § 1 dieses Geset-
zes geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„Art. 13

Verständlichkeit

(1) 1Träger öffentlicher Gewalt sollen sich gegenüber 
Menschen mit Behinderung in dem nach ihrem jeweiligen 
Bedarf notwendigen Umfang einfach und verständlich 
ausdrücken. 2Wenn das nötig ist, sollen sie ihnen auf Ver-
langen insbesondere Bescheide, Allgemeinverfügungen, 
öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke in einfachen 
und verständlichen Worten erläutern. 

(2) 1Reicht das nicht aus, sollen sie auf Verlangen bei 
der Erläuterung in dem nach dem jeweiligen Bedarf not-
wendigen Umfang besonders leicht verständliche Spra-
che benutzen. 2Sprache ist besonders leicht verständlich, 
wenn sie sich an dafür eingeführte Standards hält. 

(3) Mehrkosten dürfen den Betroffenen daraus nicht 
entstehen.

(4) Träger öffentlicher Gewalt sollen Informationen 
im Rahmen der Verhältnismäßigkeit in besonders leicht 
verständlicher Sprache im Sinn des Abs. 2 Satz 2 bereit-
stellen.“
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§ 3

Änderung  
weiterer Rechtsvorschriften

(1) In § 1 Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen E-Govern-
ment-Verordnung (BayEGovV) vom 8. November 2016 
(GVBl. S. 314, BayRS 206-1-1-D), die zuletzt durch §§ 1, 2  
und 3 der Verordnung vom 11. Februar 2020 (GVBl. S. 36) 
geändert worden ist, wird die Angabe „Art. 13“ durch die 
Angabe „Art. 14“ ersetzt.

(2) In Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. e des Bayerischen 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (BayGVFG) 
vom 8. Dezember 2006 (GVBl. S. 969, BayRS 922-2-B),  
das zuletzt durch § 1 Abs. 368 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
die Angabe „Art. 18“ durch die Angabe „Art. 19“ ersetzt.

(3) In Art. 10 Abs. 2 Nr. 9 des Bayerischen Erwach-
senenbildungsförderungsgesetzes (BayEbFöG) vom 
31. Juli 2018 (GVBl. S. 662, BayRS 2239-1-K), das 
durch § 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. 
S. 398) geändert worden ist, wird die Angabe „Art. 17“ 
durch die Angabe „Art. 18“ ersetzt.

§ 4

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 1. August 2020 in Kraft. 2Ab-
weichend von Satz 1 tritt § 2 am 1. Januar 2023 in Kraft.

München, den 24. Juli 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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02-28-S

Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des  

Dreiundzwanzigsten Staatsvertrags  
zur Änderung rundfunkrechtlicher  

Staatsverträge  
(Dreiundzwanzigster  

Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

vom 30. Juni 2020

Der im Zeitraum vom 10. bis 28. Oktober 2019 un-
terzeichnete und im Gesetz- und Verordnungsblatt vom 
12. Mai 2020 (GVBl. S. 262, BayRS 02-28-S) bekannt  
gemachte Dreiundzwanzigste Staatsvertrag zur Änderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Dreiundzwanzigster 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag) ist nach seinem Art. 2 
Abs. 2 Satz 1 am 1. Juni 2020 in Kraft getreten.

München, den 30. Juni 2020

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Dr. Florian H e r r m a n n
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2030-2-20-2-K

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung zur Einführung eines  
verpflichtenden Arbeitszeitkontos für Lehrkräfte

vom 7. Juli 2020

Auf Grund des Art. 87 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 87 
Abs. 3 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) vom 
29. Juli 2008 (GVBl. S. 500, BayRS 2030-1-1-F), das zu-
letzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 
(GVBl. S. 724) geändert worden ist, verordnet die Bayeri-
sche Staatsregierung: 

§ 1

Die Verordnung zur Einführung eines verpflichten-
den Arbeitszeitkontos für Lehrkräfte vom 20. März 2001 
(GVBl. S. 90, BayRS 2030-2-20-2-K), die zuletzt durch 
§ 7 der Verordnung vom 1. April 2009 (GVBl. S. 79) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Der Überschrift wird die Angabe „(AZKoV)“ angefügt.

2. In § 2 wird die Angabe „BayBG“ durch die Wörter 
„des Bayerischen Beamtengesetzes“ ersetzt. 

3. Der Überschrift zum zweiten Abschnitt werden die 
Wörter „mit Beginn des Schuljahres 1999/2000“  
angefügt.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort „Ab-
satz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

bb) In Nr. 1 wird die Angabe „Sozialgesetzbuchs 
IX“ durch die Wörter „Neunten Buches Sozi-
algesetzbuch (SGB IX)“ ersetzt.

cc) In Nr. 5 wird die Angabe „BeamtStG“ durch 
die Wörter „des Beamtenstatusgesetzes 
(BeamtStG)“ ersetzt.

b) In Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter „Verordnung 
über die Arbeitszeit für den bayerischen öffent-
lichen Dienst (AZV) vom 25. Juli 1995 (GVBl 
S. 409, BayRS 2030-2-20-F), zuletzt geändert 
durch § 3 der Verordnung vom 27. Juli 1999 
(GVBl S. 336)“ durch die Wörter „Bayerischen 

Arbeitszeitverordnung (BayAzV)“ ersetzt.

5. Nach § 11 wird folgender vierter Abschnitt eingefügt:

‚Vierter Abschnitt 

Verpflichtendes Arbeitszeitkonto für Lehrkräfte  
an Grundschulen (ohne Fachlehrkräfte) mit Beginn 

des Schuljahres 2020/2021

§ 12 

Probezeitbeamte

Der vierte Abschnitt gilt auch für Lehrkräfte im 
Beamtenverhältnis auf Probe gemäß § 4 Abs. 3 
Buchst. a BeamtStG ab Beginn des Schuljahres, in 
dem die Probezeit spätestens zum 1. Oktober been-
det wird und die Einschätzung in der Probezeit – so 
vorhanden - mit der Bewertungsstufe „voraussichtlich 
geeignet“ abgeschlossen wurde. 

§ 13 

Ansparphase

(1) Die Lehrkräfte haben für fünf Schuljahre über 
ihre Unterrichtsverpflichtung hinaus wöchentlich eine 
zusätzliche Unterrichtsstunde während folgender 
Schuljahre zu erteilen (Ansparphase):

1. in den Schuljahren 2020/2021 bis einschließ-
lich 2024/2025, wenn sie das 50. Lebensjahr zu 
Schuljahresbeginn 2020/2021 (1. August 2020) 
vollendet haben,

2. in den Schuljahren 2021/2022 bis einschließ-
lich 2025/2026, wenn sie das 43. Lebensjahr zu 
Schuljahresbeginn 2021/2022 (1. August 2021) 
vollendet haben und nicht bereits in der Kohorte 
nach Nr. 1 erfasst sind,

3. in den Schuljahren 2022/2023 bis einschließ-
lich 2026/2027, wenn sie das 36. Lebensjahr zu 
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Schuljahresbeginn 2022/2023 (1. August 2022) 
vollendet haben und nicht bereits in den Kohor-
ten nach den Nrn. 1 und 2 erfasst sind,

4. im Übrigen in den Schuljahren 2023/2024 bis 
einschließlich 2027/2028.

(2) Abs. 1 gilt nicht für

1. schwerbehinderte Lehrkräfte im Sinn des § 2 
Abs. 2 SGB IX; gleichgestellte behinderte Lehr-
kräfte können einen Antrag auf Ausnehmen vom 
Arbeitszeitkonto stellen,

2. Lehrkräfte, die bis einschließlich 1. August des 
jeweiligen Schuljahres das 57. Lebensjahr voll-
enden oder vollendet haben,

3. Lehrkräfte, die sich in Elternzeit befinden und 
eine Teilzeitbeschäftigung ausüben, wenn sie 
das Höchstmaß des § 23 Abs. 2 Satz 1 der Bay-
erischen Urlaubs- und Mutterschutzverordnung 
bereits erreicht haben, 

4. Lehrkräfte, denen auf Grund vorübergehend 
eingeschränkter Dienstfähigkeit eine befristete 
Ermäßigung der Unterrichtspflichtzeit gewährt 
wird, für die entsprechende Dauer,

5. begrenzt dienstfähige Lehrkräfte im Sinn von 
§ 27 BeamtStG,

6. Lehrkräfte, die überwiegend abweichenden Ar-
beitszeitregelungen unterliegen.

(3) 1Lehrkräfte, deren Probezeit oder Elternzeit 
nicht schuljahreskonform endet, werden erst im darauf-
folgenden Schuljahr in die Ansparphase einbezogen. 
2§ 12 bleibt unberührt. 3Für Lehrkräfte, die nach Beginn 
der Ansparphase einbezogen oder ausgenommen wer-
den, verkürzt sich der Ansparzeitraum entsprechend.

(4) 1In den Fällen des § 8b Abs. 1 Satz 1  
BayAzV erfolgt keine Ansparung. 2Abweichend 
von § 8b Abs. 1 Satz 2 BayAzV verlängert sich die  
Ansparphase in diesen Fällen nicht.

§ 14 

Wartezeit

1Während der unmittelbar auf die Ansparphase 
folgenden drei Schuljahre erteilen die Lehrkräfte  
Unterricht gemäß ihrer unabhängig vom ver-
pflichtenden Arbeitszeitkonto bestehenden Unter-
richtsverpflichtung (Wartezeit). 2Die Wartezeit ver-
längert sich – abweichend von § 3 – für Lehrkräfte 
mit vorzeitig beendeter Ansparphase nach § 13 
Abs. 3 Satz 3.

§ 15 

Ausgleichsphase

1Die angesparte Arbeitszeit ist in vollem Umfang 
durch eine entsprechende Anrechnung auf die Un-
terrichtsverpflichtung auszugleichen. 2Der Ausgleich 
erfolgt im Anschluss an die Wartezeit in einer fünfjäh-
rigen Ausgleichsphase im Umfang der angesparten 
Arbeitszeit mit einer um eine Wochenstunde verringer-
ten Unterrichtsverpflichtung. 3Die Ausgleichsphase  
beginnt

1. ab dem Schuljahr 2028/2029 für die in § 13 
Abs. 1 Nr. 1 genannten Lehrkräfte,

2. ab dem Schuljahr 2029/2030 für die in § 13 
Abs. 1 Nr. 2 genannten Lehrkräfte,

3. ab dem Schuljahr 2030/2031 für die in § 13 
Abs. 1 Nr. 3 genannten Lehrkräfte,

4. ab dem Schuljahr 2031/2032 für die in § 13 
Abs. 1 Nr. 4 genannten Lehrkräfte.‘ 

6. Der bisherige vierte Abschnitt wird der fünfte Abschnitt. 

7. Der bisherige § 12 wird § 16.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft. 

München, den 7. Juli 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/2020396

7841-2-L 

Verordnung  
zur Änderung  

der Verordnung zur Umsetzung der Reform  
der Gemeinsamen Agrarpolitik 

vom 14. Juli 2020

Auf Grund 

 – des Art. 1 Abs. 2 Satz 1 des Zuständigkeitsgesetzes  
(ZustG) vom 7. Mail 2013 (GVBl. S. 246, BayRS 
2015-1-V), das zuletzt durch § 1 Abs. 36 der Ver-
ordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert  
worden ist, und

 – des § 3 Abs. 1, des § 4 Abs. 3 Nr. 1, des § 18 Abs. 2 
und des § 19 Abs. 4 der InVeKoS-Verordnung  
(InVeKoSV) vom 24. Februar 2015 (BGBl. I S. 166), 
die zuletzt durch Art. 2 der Verordnung vom  
22. Februar 2019 (BGBl. I S. 170) geändert  
worden ist,

verordnet die Bayerische Staatsregierung:

§ 1 

Änderung der  
Verordnung zur Umsetzung der Reform  

der Gemeinsamen Agrarpolitik

Die Verordnung zur Umsetzung der Reform der Ge-
meinsamen Agrarpolitik (BayGAPV) vom 2. Juni 2005 
(GVBl. S. 184, BayRS 7841-2-L), die zuletzt durch § 1 
Nr. 387 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2

Vor-Ort-Kontrollen

(1) Die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten mit Aufgaben in Angelegenheiten des 
Prüfdienstes sind zuständig für die Überprüfung der 
förderrechtlichen Vorgaben vor Ort sowie für die 
systematische Vor-Ort-Kontrolle der Einhaltung der 
Vorschriften betreffend

1. die Grundanforderungen an die Betriebsführung 
(GAB) 1, 2, 3 und 10 des Anhangs II der Verord-
nung (EU) Nr. 1306/2013 und

2. die Standards für die Erhaltung von Flächen in 
gutem landwirtschaftlichem und ökologischem 
Zustand gemäß Anhang II der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013.

(2) Für die systematische Vor-Ort-Kontrolle der 
Einhaltung der Vorschriften einschließlich der Be-
wertung der Kontrollfeststellungen betreffend GAB 4 
bis 9 und 11 bis 13 des Anhangs II der Verordnung 
(EU) Nr. 1306/2013 ist die jeweils für den Vollzug des 
Fachrechts zuständige Behörde zuständig.

(3) Die Zuständigkeit der jeweiligen Fachbehör-
den für die weiteren Kontrollen bleibt von vorstehen-
der Regelung unberührt.“

2. In § 3 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2“ 
durch die Angabe „§ 2 Abs. 1“ ersetzt.

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 4 

Einhaltung der Grundanforderungen an die  
Betriebsführung und der Standards für die 

Erhaltung von Flächen in gutem  
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand“.

b) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „von 
Ausnahmen von der Einhaltung anderweitiger 
Verpflichtungen nach Art. 2 des Gesetzes zur 
Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Ag-
rarpolitik, § 2 Abs. 4 DirektZahlVerpflG“ werden 
durch die Wörter „nach § 2 Abs. 3 des Agrarzah-
lungen-Verpflichtungengesetzes“ ersetzt.

c) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Das Einvernehmen gilt als erteilt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats nach dem Tag, an dem 
das Ersuchen bei der Fachbehörde eingegangen 
ist, verweigert wird.“

4. § 6 wird aufgehoben.
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5. § 7 wird § 5 und wie folgt gefasst:

„§ 5

Ausübung einer  
landwirtschaftlichen Tätigkeit

1Ausnahmen nach § 2 Abs. 2 Satz 1 der Direkt-
zahlungen-Durchführungsverordnung genehmigt 
im Einzelfall das Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten. 2Liegt die landwirtschaftliche Fläche in 
einem von der unteren Naturschutzbehörde beson-
ders genannten Gebiet, kann das Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten die Ausnahmegenehmi-
gung nur im Einvernehmen mit der zuständigen un-
teren Naturschutzbehörde erteilen. 3Das nach Satz 2 
nötige Einvernehmen gilt als erteilt, wenn es nicht 
innerhalb einer Woche nach Eingang des Ersuchens 
bei der unteren Naturschutzbehörde verweigert 
wird.“

6. § 8 wird § 6 und wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

bb) Der Satzteil vor Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„Über die in § 19 Abs. 2 der InVeKoS-Ver-
ordnung (InVeKoSV) genannten Feldraine 
hinaus werden folgende Landschaftsele-
mente mit einer Breite von jeweils bis zu 
zwei Metern als Teil der genutzten Fläche 
im Sinn des Art. 9 Abs. 1 UnterAbs. 1 der 
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 640/2014 
anerkannt:“.

cc) In Nr. 1 werden nach dem Wort „sie“ die 
Wörter „nicht landwirtschaftlich genutzt wer-
den und“ eingefügt. 

dd) In Nr. 2 wird die Angabe „§ 5 Abs. 1 Nr. 1 
DirektZahlVerpflV“ durch die Wörter „§ 8 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 der Agrarzahlungen-Ver-
pflichtungenverordnung (AgrarZahlVerpflV)“ 
ersetzt.

ee) In Nr. 3 wird die Angabe „§ 5 Abs. 1 Nr. 2 
DirektZahlVerpflV“ durch die Angabe „§ 8 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AgrarZahlVerpflV“  
ersetzt.

b) Abs. 2 wird aufgehoben.

7. § 9 wird aufgehoben.

8. § 10 wird § 7 und wie folgt gefasst: 

„§ 7 

Erhaltung von Dauergrünland

1Die Genehmigung nach § 16 des Direktzahlun-
gen-Durchführungsgesetzes (DirektZahlDurchfG) 
erteilen die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten. 2Ist die Umwandlung von Dauergrünland 
Folge einer Grundstücksneuordnung im Rahmen 
der Flurbereinigung, erteilt die Genehmigung ab-
weichend von Satz 1 die örtlich zuständige obere 
Flurbereinigungsbehörde. 3Die Bekanntmachung 
im Bundesanzeiger gemäß § 16 Abs. 4 DirektZahl-
DurchfG obliegt dem Bayerischen Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.“

9. § 11 wird § 8 und wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 8

Flächenidentifizierung und Mindestgröße  
landwirtschaftlicher Parzellen“.

b) In Abs. 1 wird die Angabe „§ 3 Nr. 3 InVeKoSV“ 
durch die Angabe „§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3  
InVeKoSV“ ersetzt. 

c) In Abs. 2 wird die Angabe „§ 8 Abs. 2 InVeKoSV“ 
durch die Angabe „§ 18 Abs. 1 InVeKoSV“  
ersetzt. 

d) Folgender Abs. 3 wird angefügt:

‚(3) Für die Berechnung der Anteile der ver-
schiedenen Kulturpflanzen gemäß Art. 44 Abs. 1 
der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 können 
Flächen, auf denen verschiedene Kulturpflan-
zen nebeneinander wachsen und jede einzelne 
Kultur eine Fläche bedeckt, die kleiner ist als die 
festgelegte Mindestgröße von 0,1 ha, entspre-
chend Art. 40 Abs. 3 UnterAbs. 4 der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 639/2014 als mit einer ein-
zigen „Mischkultur“ bedeckt betrachtet werden.‘

10. § 12 wird § 9 und die Angabe „§ 31 InVeKoSV“ durch 
die Angabe „§ 32 InVeKoSV“ ersetzt.

11. § 13 wird § 10 und die Wörter „§ 33 InVeKoSV und 
§ 20 der Betriebsprämiendurchführungsverordnung“ 
werden durch die Angabe „§ 34 InVeKoSV“ ersetzt.

12. § 15 wird § 11. 
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§ 2

Weitere Änderung der  
Verordnung zur Umsetzung der Reform  

der Gemeinsamen Agrarpolitik

§ 8 Abs. 2 der Verordnung zur Umsetzung der Re-
form der Gemeinsamen Agrarpolitik (BayGAPV), die zu-
letzt durch § 1 dieser Verordnung geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Der Wortlaut wird Satz 1.

2. Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Abweichend von Satz 1 beträgt die Mindestgröße 
für landwirtschaftliche Parzellen, die zumindest teil-
weise infolge des von Art. 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des 
Bayerisches Naturschutzgesetzes geforderten Ge-
wässerrandstreifens nicht ackerbaulich, gartenbau-
lich oder mit Dauerkulturen genutzt werden dürfen, 
nur 0,01 ha.“

§ 3

Inkrafttreten

1Diese Verordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 treten in Kraft:

1. § 1 Nr. 9 Buchst. d mit Wirkung vom 15. Mai 2019 und

2. § 2 mit Wirkung vom 15. Mai 2020. 

München, den 14. Juli 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus Söder
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2210-8-2-1-1-WK

Verordnung 
zur Änderung der 

Hochschulzulassungsverordnung

vom 7. Juli 2020

Auf Grund 

 – des Art. 12 Abs. 1 des vom 21. März bis 4. April 2019 
unterzeichneten Staatsvertrags über die Hochschul-
zulassung (GVBl. S. 528, BayRS 02-24-WK), 

 – des Art. 7 Abs. 3 Nr. 3 und 4 sowie des Art. 9 Abs. 1 
des Bayerischen Hochschulzulassungsgesetzes 
(BayHZG) vom 9. Mai 2007 (GVBl. S. 320, BayRS 
2210-8-2-WK), das zuletzt durch §§ 1, 2, 3 und 4 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) 
geändert worden ist, 

verordnet das Bayerische Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst:

§ 1

Die Hochschulzulassungsverordnung (HZV) vom 
10. Februar 2020 (GVBl. S. 87, BayRS 2210-8-2-1-1-WK) 
wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 6 werden die Wörter „ , es sei denn, der 
Antrag stützt sich auf einen zum Wintersemester 
vor dem 16. Juli nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
eingetretenen Sachverhalt“ gestrichen. 

b) Folgender Satz 7 wird angefügt: 

„7Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Hoch-
schulzugangsberechtigung bei einer Bewerbung 
zum Wintersemester vor dem 16. Januar er-
worben haben, können diese Anträge bis zum 
15. Juli stellen, wenn sie sich auf einen Sach-
verhalt stützen, der nach Ablauf der für sie gel-
tenden Bewerbungsfrist, aber vor dem 16. Juli 
eingetreten ist.“

2. § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 6 werden die Wörter „20. Februar und für 
das Wintersemester ab dem 20. August“ durch 
die Wörter „19. Februar und für das Winterse-
mester ab dem 19. August“ ersetzt. 

b) In Satz 7 werden die Wörter „31. März und für 
das Wintersemester bis zum 30. September“ 
durch die Wörter „20. März und für das Winterse-
mester bis zum 20. September“ ersetzt.

3. In § 9 Abs. 2 wird das Wort „sie“ durch das Wort „es“ 
ersetzt.

4. In § 12 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Aus-
wahl“ die Wörter „der Bewerberinnen und“ eingefügt. 

5. In § 21 Abs. 2 Nr. 3 Halbsatz 1 werden nach dem 
Wort „Dauer“ die Wörter „jeweils einzeln oder in Kom-
bination“ eingefügt.

6. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 7 wird die Angabe „3“ durch die 
Angabe „4“ ersetzt.

b) In Abs. 3 Satz 6 werden die Wörter „örtliche Aus-
wahlverfahren“ durch die Wörter „Örtliche Verga-
beverfahren“ ersetzt.

7. In § 25 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort „gleich-
gestellten“ die Wörter „Bewerberinnen und“ eingefügt.

8. In § 28 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Auswahlverfah-
ren“ durch die Wörter „Örtlichen Vergabeverfahren“ 
ersetzt.

9. Die Überschrift von Teil 2 Kapitel 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Kapitel 2

Örtliches Vergabeverfahren“.

10. Nach § 58 wird folgender § 58a eingefügt:

„§ 58a

Sonderregelungen für das  
Wintersemester 2020/2021 anlässlich  

der Corona-Pandemie

Im Rahmen der Durchführung der Studienplatz-
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vergabe für das Wintersemester 2020/2021 gelten 
folgende Fristen:

1. abweichend von § 3 Abs. 1 Satz 4 übermittelt die 
Hochschule der Stiftung alle über das Webportal 
der Hochschule fristgerecht elektronisch einge-
gangenen Zulassungsanträge bis zum 25. Au-
gust 2020,

2. abweichend von § 3 Abs. 1 Satz 5 können Zu-
lassungsangebote oder Zulassungen für über-
zählige Zulassungsanträge nur ergehen, wenn 
vorherige Zulassungsanträge in entsprechender 
Anzahl bis zum 27. August 2020 zurückgenom-
men werden,

3. abweichend von § 3 Abs. 3 sind die Ranglisten, 
soweit nichts anderes in der Verordnung gere-
gelt ist, von den Hochschulen bis zum 20. Sep-
tember 2020 im DoSV freizugeben,

4. abweichend von § 3 Abs. 5 Satz 1 erfolgt die 
Koordinierung der Zulassungsanträge in der 
Zeit vom 28. August 2020 bis zum 26. Septem-
ber 2020,

5. abweichend von § 3 Abs. 5 Satz 3 erfolgt die 
Zulassung für die Zulassungsmöglichkeit mit der 
höchsten Präferenz am 27. September 2020,

6. abweichend von § 3 Abs. 6 Satz 2 rücken Be-
werberinnen und Bewerber, die keine Zulassung 
erhalten haben, im Zeitraum vom 3. Oktober 
2020 bis 20. Oktober 2020 innerhalb der Rang-
listen fortlaufend auf noch verfügbare Studien-
plätze im DoSV auf, soweit sie ihre weitere Teil-
nahme am Verfahren gegenüber der Stiftung 
erklärt haben, 

7. abweichend von § 3 Abs. 6 Satz 4 kann die Er-
klärung der Teilnahme am Verfahren nach § 3 
Abs. 6 Satz 1 in der Zeit vom 30. September 
2020 bis 2. Oktober 2020 abgegeben werden,

8. abweichend von § 3 Abs. 6 Satz 6 wird das Los-
verfahren in der Zeit vom 30. September 2020 
bis 20. Oktober 2020 durchgeführt,

9. abweichend von § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 muss 
der Zulassungsantrag, wenn die Hochschulzu-
gangsberechtigung vor dem 16. Januar 2020 
erworben wurde, bis zum 25. Juli 2020, andern-
falls bis zum 20. August 2020 bei der Stiftung 
eingegangen sein,

10. abweichend von § 4 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 1 

Nr. 2 können nachträglich eingereichte Unterla-
gen, wenn die Hochschulzugangsberechtigung 
vor dem 16. Januar 2020 erworben wurde, bis 
zum 31. Juli 2020, andernfalls bis zum 26. Au-
gust 2020 berücksichtigt werden,

11. abweichend von § 4 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 
können Ergebnisse von Kriterien, die erst nach 
dem 31. Juli 2020 feststehen, bis zum 26. Au-
gust 2020 nachgereicht werden,

12. abweichend von § 4 Abs. 1 Satz 7 können die 
Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Hoch-
schulzugangsberechtigung vor dem 16. Januar 
erworben haben, die Anträge bis zum 20. August 
2020 stellen, wenn sie sich auf einen Sachver-
halt stützen, der nach Ablauf der für sie gelten-
den Bewerbungsfrist, aber vor dem 21. August 
2020 eingetreten ist,

13. abweichend von § 5 Abs. 1 Satz 1 wird am Ver-
gabeverfahren nur beteiligt, wer bis zum 20. Au-
gust 2020 die Hochschulzugangsberechtigung 
für den gewünschten Studiengang erworben hat,

14. abweichend von § 7 Abs. 1 Satz 6 werden die Zu-
lassungsangebote in der Quote nach § 7 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 6 ab dem 24. September 2020 erteilt,

15. abweichend von § 7 Abs. 1 Satz 7 werden die 
Plätze in den Quoten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 und 6 bis zum 10. Oktober 2020 vergeben,

16. abweichend von § 9 Abs. 1 teilt das Bundesmi-
nisterium der Verteidigung der Stiftung bis zum 
20. August 2020 mit, wen es für die betreffenden 
Studienplätze je Studiengang und Hochschule 
benennt,

17. abweichend von § 9 Abs. 2 teilt das Bayerische 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit der Stiftung bis zum 20. August 2020 
mit, wen es für die betreffenden Studienplätze je 
Hochschule benennt,

18. abweichend von § 21 Abs. 2 Nr. 1 werden in den 
Quoten nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 des 
Staatsvertrags nur Kriterien berücksichtigt, deren 
Ergebnisse bis zum 20. August 2020 feststehen,

19. abweichend von § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 muss 
der Zulassungsantrag bis zum 20. August 2020 
bei der Hochschule eingegangen sein,

20. abweichend von § 24 Abs. 2 Satz 3 können 
Nachweise für Hochschulzugangsberechtigun-
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gen unter den dort geregelten Voraussetzungen 
ohne besonderen Antrag bis zum 1. September 
2020 nachgereicht werden,

21. abweichend von § 24 Abs. 3 Satz 2 kann die 
Bescheinigung über die Prüfungsleistungen bis 
zum 1. September 2020 nachgereicht werden,

22. abweichend von § 24 Abs. 3 Satz 6 können die 
Bewerberinnen und Bewerber auf der Grundla-
ge der vorläufigen Ergebnismitteilung der end-
gültigen Noten der Prüfungsbehörden bis zum 
18. September 2020 in den dort definierten 
Stand des Zulassungsverfahrens einbezogen 
werden.“

11. § 59 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Außerkrafttreten“  
angefügt.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) § 58a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2020 außer Kraft.“

12. Die Anlage 11 wird wie folgt geändert:

a) In Teil I wird das Wort „Universitäte“ durch das 
Wort „Universitäten“ ersetzt.

b) In Teil II wird nach der Zeile „Biowissenschaften“ 
folgende Zeile eingefügt: 

„Gesundheitswissenschaften 5,25 bis 7,80“.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 31. Mai 2020 
in Kraft.

München, den 7. Juli 2020

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst

Bernd S i b l e r , Staatsminister



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/2020402

2210-1-1-4-WK, 2210-4-1-6-2-WK

Verordnung  
zur Festlegung der Vorlesungszeit des  

Wintersemesters 2020/2021 an den  
Universitäten und Fachhochschulen in Bayern

vom 8. Juli 2020

Auf Grund des Art. 54 Satz 3 des Bayerischen Hoch-
schulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. 
S. 245, BayRS 2210-1-1-WK), das zuletzt durch § 1 
Abs. 186 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, verordnet das Bayerische 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst: 

§ 1

Änderung der  
Verordnung über die Vorlesungszeit an den  

Universitäten in Bayern 

Die Verordnung über die Vorlesungszeit an den 
Universitäten in Bayern (UniVorlZV) vom 8. März 2000 
(GVBl. S. 155, BayRS 2210-1-1-4-WK), die zuletzt durch 
Verordnung vom 7. April 2020 (GVBl. S. 208) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 2 wird folgender § 3 eingefügt:

„§ 3

Sonderbestimmungen für das  
Wintersemester 2020/2021

1Die Vorlesungszeit im Wintersemester 
2020/2021 beginnt am 2. November 2020 und en-
det am 26. Februar 2021. 2Die in Satz 1 festgelegte 
Vorlesungszeit kann von der jeweiligen Universität 
durch Beschluss abweichend von § 2 Abs. 1 um bis 
zu zwei Wochen verkürzt werden, soweit der für das 
Semester vorgesehene Unterrichtsstoff in der Vorle-
sungszeit mit entsprechend verdichteter Stundenzahl 
oder auf andere Weise unter Beachtung der Studier-
barkeit angeboten wird. 3Für die höheren Fachse-
mester im Studiengang Humanmedizin, Molekulare 
Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie kann die je-
weilige Universität durch Beschluss festlegen, dass 
die Vorlesungszeit am 12. Oktober 2020 beginnt und 
am 5. Februar 2021 endet. 4§ 2 Abs. 3 und 4 bleibt 
unberührt.“

2. In § 5 Satz 2 wird die Angabe „30. September 2020“ 
durch die Angabe „31. März 2021“ ersetzt.

§ 2

Änderung der  
Verordnung über die Vorlesungszeit an den  

Fachhochschulen in Bayern

Die Verordnung über die Vorlesungszeit an den Fach-
hochschulen in Bayern vom 10. Oktober 1983 (GVBl. 
S. 797, BayRS 2210-4-1-6-2-WK), die zuletzt durch § 1 
Abs. 196 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Der Überschrift wird die Angabe „(FHVorlZV)“  
angefügt.

2. Nach § 3 wird folgender § 4 eingefügt:

„§ 4

Sonderbestimmungen für das  
Wintersemester 2020/2021

1Abweichend von § 1 Abs. 2 und 3 sowie § 3 
Abs. 1 beginnt die Vorlesungszeit im Wintersemes-
ter 2020/2021 für Studienanfängerinnen und Studi-
enanfänger in zulassungsbeschränkten grundstän-
digen Studiengängen, deren Zulassung über die 
Stiftung für Hochschulzulassung koordiniert wird, 
am 2. November 2020 und endet am 19. Februar 
2021. 2Die in Satz 1 festgelegte Vorlesungszeit kann 
von der jeweiligen Hochschule durch Beschluss um 
bis zu vier Wochen verkürzt werden, soweit der für 
das Semester vorgesehene Unterrichtsstoff in der 
Vorlesungszeit mit entsprechend verdichteter Stun-
denzahl oder auf andere Weise unter Beachtung der 
Studierbarkeit angeboten wird. 3Die jeweilige Hoch-
schule kann durch Beschluss für Studienanfänge-
rinnen und Studienanfänger in allen grundständigen 
Studiengängen im Wintersemester 2020/2021 die 
Vorlesungszeit einheitlich gemäß Sätze 1 bis 3 fest-
legen. 4Im Übrigen bleiben die §§ 1 und 3 Abs. 1 
unberührt.“

3. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1.
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b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2§ 4 tritt am 14. März 2021 außer Kraft.“

§ 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft.

München, den 8. Juli 2020

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst

Bernd S i b l e r , Staatsminister
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Bekanntmachung  
der Entscheidung des 

Bayerischen Verfassungsgerichtshofs

vom 16. Juli 2020 Vf. 32-IX-20

Gemäß Art. 64 Abs. 2 Satz 3 des Landeswahlgeset-
zes wird nachstehend die Entscheidung des Bayerischen 
Verfassungsgerichtshofs vom 16. Juli 2020 bekannt ge-
macht. Die Entscheidung betrifft den Antrag auf Zulas-
sung des Volksbegehrens „#6 Jahre Mietenstopp“.

Entscheidungsformel:

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung des 
Volksbegehrens „#6 Jahre Mietenstopp“ sind nicht gegeben.

Leitsätze:

1. Zur Frage der Zulassung eines Volksbegehrens zur 
Begrenzung der Miethöhe in 162 Gemeinden mit an-
gespanntem Wohnungsmarkt in Bayern.

2. Der dem Volksbegehren zugrunde liegende Gesetz-
entwurf ist mit Bundesrecht offensichtlich unvereinbar, 
da dem Landesgesetzgeber nach Art. 72 Abs. 1 GG 
die Gesetzgebungskompetenz fehlt. Bereits vorhan-
dene bundesgesetzliche Normen versperren die Mög-
lichkeit landesgesetzlicher Regelungen.

3. Durch die in §§ 556d ff. BGB enthaltenen Regelungen 
zur Miethöhe sowohl bei Mietbeginn (sog. Mietpreis-

bremse) als auch während eines laufenden Mietver-
hältnisses (sog. Kappungsgrenze) hat der Bundesge-
setzgeber von der ihm nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG 
zustehenden konkurrierenden Gesetzgebungszustän-
digkeit für das bürgerliche Recht erschöpfend Ge-
brauch gemacht. Für den Landesgesetzgeber ergeben 
sich auch aus den in § 556d Abs. 2 und § 558 Abs. 3 
BGB vorgesehenen Ermächtigungen der Landesre-
gierungen zum Erlass von Rechtsverordnungen keine 
Abweichungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Festle-
gung der zulässigen Miethöhe.

4. Auf die gemäß Art. 70 GG gegebene Zuständigkeit 
der Länder für Bereiche des Wohnungswesens kann 
der Gesetzentwurf des Volksbegehrens nicht ge-
stützt werden, weil es an einem öffentlich-rechtlichen 
Gesamtkonzept fehlt. Die Mietpreisregelungen des 
Entwurfs stellen im Ergebnis nichts anderes dar als 
eine Verschärfung der geltenden Bestimmungen zur 
Mietpreisbremse und zur Kappungsgrenze.

München, den 16. Juli 2020

Bayerischer Verfassungsgerichtshof

Peter K ü s p e r t , Präsident
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2126-1-10-G, 2126-1-6-G

Verordnung  
zur Änderung der  

Sechsten Bayerischen Infektions- 
schutzmaßnahmenverordnung und der  

Einreise-Quarantäneverordnung

vom 7. Juli 2020

Die Verordnung wurde nach Nr. 2 Satz 2 und 3 der 
Veröffentlichungsbekanntmachung im Bayerischen Minis-
terialblatt Nr. 387 vom 7. Juli 2020 bekannt gemacht.

2126-1-10-G

Verordnung  
zur Änderung der  

Sechsten Bayerischen  
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung

vom 14. Juli 2020

Die Verordnung wurde nach Nr. 2 Satz 2 und 3 der 
Veröffentlichungsbekanntmachung im Bayerischen Minis-
terialblatt Nr. 403 vom 14. Juli 2020 bekannt gemacht.
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Berichtigung

vom 9. Juli 2020

§ 7 Satz 2 der Verordnung zur Änderung der Bay-
erischen Schulordnung und weiterer Rechtsvorschrif-
ten vom 22. Juni 2020 (GVBl. S. 335, BayRS 2230-1-
1-1-K, 2230-7-1-1-K, 2232-3-K, 2233-2-7-K, 2234-2-K, 
2235-1-1-1-K) wird wie folgt gefasst:

„2Abweichend von Satz 1 treten § 5 Nr. 4 Buchst. c Dop-
pelbuchst. bb und cc und § 6 Nr. 4 am 1. August 2021 und 
§ 5 Nr. 3, Nr. 4 Buchst. a Doppelbuchst. aa, Nr. 4 Buchst. b 
Doppelbuchst. aa, Nr. 4 Buchst. c Doppelbuchst. aa, Nr. 4 
Buchst. d Doppelbuchst. aa und Nr. 5 Buchst. a und b 
Doppelbuchst. bb am 1. August 2022 in Kraft.“

München, den 9. Juli 2020

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Herbert P ü l s ,  Ministerialdirektor
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